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Kreis Lippe 
 
583 7. Sitzung des 9. Beirats bei der unteren Land-

schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
Die 7. Sitzung des 9. Beirates bei der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
findet am 
 

Montag, den 18.01.2016, um 15.30 Uhr 
 

im Landhaus Hilkemeier, An der Haselbeke 14, 32657 
Lemgo, 

 
statt. 
 
Evtl. Zusätze: 
 
 
 
 
 
Die Tagesordnung wird drei Tage vor dem Sitzungster-
min am "Schwarzen Brett" im Kreishaus, 
32756 Detmold, Felix-Fechenbach-Str. 5, ausgehängt. 
 
 
Detmold, 08.12.2015 
 
Der Vorsitzende des Beirats beim 
Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde 
 
 
Siegmund Gedeon 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
584 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Frau Jeneza Codreanu 
 

Bekanntmachung 
 
Gegen  
Frau Jeneza Codreanu 
zuletzt wohnhaft: 
Cheruskerstr. 31 
45888 Gelsenkirchen, 
 
ergeht hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-
20/15-B ein Bußgeldbescheid. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
 
 
 

 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 08.12.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
585 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Frau Jeneza Codreanu 
 

Bekanntmachung 
 
Gegen  
Frau Jeneza Codreanu 
zuletzt wohnhaft: 
Cheruskerstr. 31 
45888 Gelsenkirchen, 
 
ergeht hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-
20/15-UV eine Ordnungsverfügung. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 08.12.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 1055 
 

 

 
586 Immissionsschutz 
 
Bekanntmachung der Entscheidung über die Notwendigkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG).  
 
Immissionsschutz 
 
Die Stadtwerke Lemgo GmbH, Bruchweg 24, 32657 Lem-
go, beantragt die Genehmigung gemäß §§ 16/19 des Bun-
des- Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesent-
liche Änderung und den geänderten Betrieb einer Verbren-
nungsmotoranlage zur Erzeugung von Strom und Warm-
wasser durch den Einsatz von Erdgas in der vorhandenen 
Energieerzeugungsanlage (BHKW Schratweg) in 32657 
Lemgo, Großer Schratweg 2, Gemarkung Lemgo, Flur 64, 
Flurstück 627. Der Antrag beinhaltet im Wesentlichen den 
Austausch des vorhandenen BHKW- Motor- Moduls durch 
ein Motormodul mit geringerer Feuerungswärmeleistung. 
 
Die Verbrennungsmotoranlage ist in der Anlage 1 (Liste der 
UVP- pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.2.3.2 
Spalte 2 als Anlage genannt, für die im Rahmen einer 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
Abs. 1 Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob trotz der gerin-
gen Größe oder Leistung des Vorhabens nur aufgrund be-
sonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in der Anla-
ge 2 Nummer 2 aufgeführten Schutzkriterien erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die 
nach § 12 UVPG zu berücksichtigen. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde festgestellt 
und entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 2 
des UVPG genannten Schutzkriterien zum Standort des 
Vorhabens nicht zu erwarten sind. Die Feststellung ist 
selbstständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a des UVPG der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
Dieser Text ist auch auf der Internetseite des Kreises Lippe 
unter: 
Natur und Umwelt � Immissionsschutz � Amtliche Be-
kanntmachungen abrufbar. 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hildebrand 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
587 Immissionsschutz 
 
Bekanntmachung der Entscheidung über die Notwendigkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG).  
 
Immissionsschutz 
 
Die Stadtwerke Lemgo GmbH, Bruchweg 24, 32657 Lem-
go, beantragt die Genehmigung gemäß §§ 16/19 des Bun-
des- Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesent-
liche Änderung und den geänderten Betrieb einer Verbren-
nungsmotoranlage zur Erzeugung von Strom und Warm-
wasser durch den Einsatz von Erdgas in der vorhandenen 
Energieerzeugungsanlage (BHKW Am Klärwerk) in 32657 
Lemgo, Liemer Weg 85, Gemarkung Lemgo, Flur 34, Flur-
stück 241. Der Antrag beinhaltet im Wesentlichen den Aus-
tausch des vorhandenen BHKW- Motor- Moduls durch ein 
Motormodul mit geringerer Feuerungswärmeleistung. 
 
Die Verbrennungsmotoranlage ist in der Anlage 1 (Liste der 
UVP- pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.2.3.2 
Spalte 2 als Anlage genannt, für die im Rahmen einer 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
Abs. 1 Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob trotz der gerin-
gen Größe oder Leistung des Vorhabens nur aufgrund be-
sonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in der Anla-
ge 2 Nummer 2 aufgeführten Schutzkriterien erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die 
nach § 12 UVPG zu berücksichtigen. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde festgestellt 
und entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 2 
des UVPG genannten Schutzkriterien zum Standort des 
Vorhabens nicht zu erwarten sind. Die Feststellung ist 
selbstständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a des UVPG der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
Dieser Text ist auch auf der Internetseite des Kreises Lippe 
unter: 
Natur und Umwelt � Immissionsschutz � Amtliche Be-
kanntmachungen abrufbar. 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hildebrand 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
588 Jahresabschluss der Staatsbad Salzuflen 

GmbH für das Geschäftsjahr 2014 
 
Die Gesellschafterversammlung der Staatsbad Salzuflen 
GmbH hat am 30.09.2015 den Jahresabschluss zum 
31.12.2014 festgestellt. 
 
Ein Jahresüberschuss/-fehlbetrag ist aufgrund eines Er-
gebnisabführungsvertrages mit der Wirtschaftsbetriebe Bad 
Salzuflen GmbH nicht entstanden. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen hat am 20.04..2015 fol-
genden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Staats-
bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden.  
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.  

 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstim-
mung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprü-
fungen (IDW PS 450). 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 

vom 04 bis einschließlich 15.01.2016 
 
im Kurgastzentrum Bad Salzuflen, 1. OG, Raum 35, 
Parkstrasse 20 in 32105 Bad Salzuflen 
zur Einsichtnahme während der Dienststunden (Montag bis 
Donnerstag 8.30 -16.00 Uhr, Freitag 8.30 - 12.00 Uhr) aus. 
 
Bad Salzuflen, den 27.11.2015 
 
gez. 
 
 
Stefan Krieger 
Kurdirektor 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
589 3. vereinfachte Änderung des Bebauungspla-

nes Nr. 0129 „Alter Teichkamp“, Ortsteil Bad 
Salzuflen - Aufstellungsbeschluss - 

 
Beschluss des Planungs – und Stadtentwicklungsaus-

schusses vom 01.12.2015 
 
Die Aufstellung der 3. vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 0129  
"Alter Teichkamp“, Ortsteil Bad Salzuflen, wird gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §1 Abs. 
8 beschlossen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird im vereinfach-
ten Verfahren nach den Regelungen des § 13 BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt. 
 
Der Geltungsbereich geht aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Übersichtsplan hervor. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den     07.12.2015 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
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590 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 0311 

V „Gewerbegebiet Meerbrede/Erweiterung“, 
Ortsteil Biemsen-Ahmsen  

 - Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung  
 - Beschluss der öffentlichen Auslegung 
 
Beschluss des Planungs- und Stadtentwicklungsaus-

schusses vom 01.12.2015 
 
Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung 
Die während der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange werden zur Kenntnis 
genommen. Deren Berücksichtigung bzw. Aufnahme in den 
Bebauungsplanentwurf gemäß der durchgeführten Abwä-
gung wird zugestimmt. 
 
Beschluss der öffentlichen Auslegung 
Dem Entwurf des  vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 0311 V „Gewerbegebiet Meerbrede/Erweiterung“, Orts-
teil Biemsen-Ahmsen mit der zugehörigen Begründung 
einschließlich Umweltbericht in der Fassung vom 
17.11.2015 wird zugestimmt. Der Entwurf zum Bebau-
ungsplan ist gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
öffentlich auszulegen. 
 
Die öffentliche Auslegung wird in der Zeit vom  
 

06.01.2016 – 05.02.2016 
 
während der Öffnungszeiten 
 
Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoss (Flur), durchgeführt. 
 
Der Planentwurf mit der Begründung einschließlich Um-
weltbericht, sowie die bereits  
vorliegenden, nach Einschätzung der Stadt Bad Salzuflen 
wesentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen liegen zu 
jedermanns Einsicht für die Dauer des oben genannten 
Zeitraums öffentlich aus. 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar: 
 
I Fachgutachten  
 
1. Umweltbericht 
mit der Ermittlung und Bewertung der Belange des Um-
weltschutzes;  
insbesondere betroffene Umweltbelange: Mensch, Tiere, 
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft 
 
2. Artenschutzprüfung 
mit Aussagen zu planungsrelevanten Arten (Vögel, Säuge-
tiere, Amphibien, Reptilien); Angaben von Zeiten und Vor-
gehensweisen zu Fällarbeiten sowie Vorgaben für eine 
schonende Beleuchtung des Geländes;  
insbesondere betroffene Umweltbelange: Tiere 
 
 
 
 
 

 
II Stellungnahmen von Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange aus der frühzeitigen 
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB 

 
1. Stellungnahme vom Kreis Lippe u.a. zur Wasserwirt-
schaft (Überschwemmungsgebiet) sowie zum Naturschutz 
und Landschaftspflege; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Wasser, Mensch, 
Gesundheit, Pflanzen 
 
2. Stellungnahme vom Werre Wasserverband u.a. zum 
Überschwemmungsgebiet; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Wasser, Mensch, 
Gesundheit 
 
3. Stellungnahme der Bezirksstelle für Agrarstruktur Ost-
westfalen - Lippe u.a. zu möglichen berührten Belangen 
von landwirtschaftlichen Flächen; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Boden 
 
4. Stellungnahme vom LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Bielefeld u.a. zu einem Urnenfriedhof mit un-
bekannten Ausmaßen im Süden des Plangebiets; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Kulturgüter 
 
5. Stellungnahme der Bezirksregierung Detmold - Dez. 33 
u.a. hinsichtlich der Belange der Agrarstruktur, allgemeinen 
Landeskultur, Immissionsschutz (nur Achtungsabstände 
nach KAS-18), Grundwasserschutz, Hochwasserschutz, 
Abwasser/ VAwS sowie des Quellenschutzes; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Boden, Mensch, 
Gesundheit, Wasser 
 
6. Stellungnahme vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
- Forstamt Lage u.a. zum Zustand und Umgang der vor-
handenen Pappelreihe am Werreufer; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Pflanzen 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Zusätzlich kann der Be-
bauungsplanentwurf unter www.stadt-bad-
salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet eingesehen 
werden. Auch dort kann eine Stellungnahme abgegeben 
werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den   07.12.2015 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
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591 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt 

Bad Salzuflen über die Erhebung eines Kurbei-
trages -Kurbeitragssatzung- vom 11.12.2008 

 
Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat aufgrund der §§ 7 und 
41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14 
Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) und des § 11 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 
712/SGW NRW 610) –jeweils in der bei Erlass der Satzung 
geltenden Fassung- in seiner Sitzung am 09.12.2015 fol-
gende Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Bad Sal-
zuflen über die Erhebung eines Kurbeitrages -
Kurbeitragssatzung- beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Satzung der Stadt Bad Salzuflen über die Erhebung 
eines Kurbeitrages vom  
11. Dezember 2008 wird wie folgt geändert: 
 
1) Der § 9 der Kurbeitragssatzung wird ersatzlos gestri-

chen. 
 
2) Die §§ 10 und 11 werden die §§ 9 und 10. 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende „2. Änderungssatzung zur Satzung der 
Stadt Bad Salzuflen über die Erhebung eines Kurbeitrages 
-Kurbeitragssatzung- vom 11.12.2008“ wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht. 
 
Hinweis nach § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächen-
nutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzu-
weisen. 
 
Bad Salzuflen, den 10.12.2015 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Roland Thomas 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
592 25. Satzung zur Änderung der Gebührensat-

zung für die Friedhöfe der Stadt Bad Salzuflen 
vom 10.12.2015 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV 
NRW 1994, S. 666) - in der aktuell gültigen Fassung - und 
der §§ 1, 2, 4, und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV 
NRW 1969, S. 712) – in der aktuell gültigen Fassung - und 
des § 29 der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Bad Sal-
zuflen vom 16.12.2008  - in der aktuell gültigen Fassung –  
hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen in seiner Sitzung vom 
09.12.2015 folgende Satzung beschlossen: 
 
Artikel 1 
 
Der Gebührentarif zur Gebührensatzung wird wie folgt geändert: 
      
A.  Nutzungsgebühren 
 
 I. Reihengräber   
  a) Sarg, Erwach-

sene 
 1.151,00 € 

  b) Sarg, anonym  1.256,00 € 
  c) Sarg, Kinder 

bis zu 5 Jah-
ren, Totgebur-
ten 

 560,00 € 

  d) Urne  738,00 € 
  e) Urne, anonym  794,00 € 
      
 II. Erdbeisetzungs-

wahlgräber 
  

  a) für Särge pro 
Grabstelle 

(57,00 
€/Jahr) 

1.711,00 € 

  b) für Urnen (43,00 
€/Jahr) 

1.276,00 € 

    
Überschrei-
tung der Nut-
zungszeit 

  

   Wird durch die Belegung einer Lagerstelle unter 
Berücksichtigung der Ruhezeit die Nutzungsdauer 
(30 Jahre) überschritten, auch wenn die Lagerstel-
le noch nicht belegt war, so ist für jedes angefan-
gene Jahr der Überschreitung die jeweilige Nut-
zungsgebühr für die gesamte Grabstelle zu zah-
len. Bei der Wiederbelegung einer Lagerstelle 
nach Ablauf der Ruhezeit und noch innerhalb der 
erworbenen Nutzungszeit wird für die Zeit der 
zweiten Ausnutzung keine Gebühr erhoben. 
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Doppel- /Mehrfachbelegung innerhalb einer Ruhe-
zeit 

   Für die Beisetzung einer weiteren Urne in einem 
Urnenwahlgrab oder in einem belegten Wahlgrab 
sind für die Jahre der Ruhezeit, die durch das be-
stehende Nutzungsrecht abgedeckt sind, 2/3 der 
anteiligen Erwerbsgebühr zu zahlen (2/3 von 
57,00 € bzw. 43,00 € x Jahre). 
Wird durch die Belegung einer Lagerstelle mit ei-
ner zusätzlichen Urne unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Ruhezeit die Nutzungsdauer der 
Grabstätte überschritten, so ist für jedes angefan-
gene Jahr die jeweilige volle Nutzungsgebühr für 
die gesamte Grabstelle zu zahlen. 
 

 III. Rasen-
wahlgräber 

  

  a) Sarg (47,00 €/Jahr) 1.400,00 € 
  b) Urne (37,00 €/Jahr) 1.120,00 € 
  Für das Überschreiten der Nutzungszeit und die 

Doppelbelegung innerhalb einer Ruhezeit gelten 
die Regelungen für Wahlgräber (A. II.) entspre-
chend. 

 
  

I
V
. 

 
Urnen-
wandwahl-
gräber 

  

         Urne (37,00 €/Jahr) 1.120,00 € 
  Für das Überschreiten der Nutzungszeit und die 

Doppelbelegung innerhalb einer Ruhezeit gelten 
die Regelungen für Erdbeisetzungswahlgräber (A. 
II.) entsprechend. 

     
 V

.  
Baumur-
nenwahl-
gräber 

  

   Urne (28,00 €/Jahr) 840,00 € 
  Für das Überschreiten der Nutzungszeit und die 

Doppelbelegung innerhalb einer Ruhezeit gelten 
die Regelungen für Erdbeisetzungswahlgräber (A. 
II.) entsprechend. 

 
 V

I. 
Gebühr bei Rückgabe vor Ablauf der 
Nutzungszeit 

 

  a) Sarggräber  89,00 €/Jahr 
  b) Urnengräber  47,00 €/Jahr 
      
B. Bestattungsge-

bühren 
  

    
 V. Grabbereiten und –zufüllen  
  a) Sarg - Reihengrab für Erwach-

sene und anonym 
555,00 € 

  b) Sarg - Reihengrab für Kinder 
bis zu 5 Jahren und Totgebur-
ten 

306,00 € 

  c) Sarg - Erdbeisetzungswahlgrab 907,00 € 
  d) Sarg - Rasenwahlgrab 555,00 € 
  e) Urne - Reihengrab, anony-

mes Reihengrab, Erdbeiset- 
zungswahlgrab, Rasengrab 

226,00 € 

  f) Urne - Urnenwand 196,00 € 
  g) Urne - Baumurne 290,00 € 
    

 
 

 
 VI. Zuschlag für Überstunden 135,00 € 
  Dieser Zuschlag wird für Bestattun-

gen an Freitagen ab 13.00 Uhr und 
an Samstagen erhoben. 

 

    
 VII. Umbettungen  
  a) Sarg  - Aushebung bis 5 Jahre 

nach Beisetzung 
741,00 € 

  b) Sarg - Aushebung über 5 Jahre 
nach Beisetzung 

1.665,00 € 

  c) Sarg - Wiederbeisetzung bis 5 
Jahre nach Beisetzung 

494,00 € 

  d) Sarg - Wiederbeisetzung über 5 
Jahre nach Beisetzung 

1.105,00 € 

  e) Urne - Ausbettung  389,00 € 
  f) Urne - Wiederbeisetzung 260,00 € 
 
Die übrigen Buchstaben bleiben unberührt. 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2016 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende „25. Satzung zur Änderung der Gebüh-
rensatzung für die Friedhöfe der Stadt Bad Salzuflen“ wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis nach § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächen-
nutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzu-
weisen. 
 
Bad Salzuflen, den 10.12.2015 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Roland Thomas 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
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593 Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über 

die Errichtung und Unterhaltung von Über-
gangsheimen für ausländische Flüchtlinge in 
der Stadt Bad Salzuflen vom 10.12.2015 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / SGV NW 2023) 
und der §§ 1, 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW 
S. 712/ SGV NRW 610) in den jeweils gültigen Fassungen 
hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen in seiner Sitzung am 
10.12.2015 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 1 der Satzung erhält folgende Fassung: 
 
Zur vorübergehenden Unterbringung von ausländischen 
Flüchtlingen unterhält die Stadt Bad Salzuflen folgende Un-
terkünfte als nicht rechtsfähige öffentliche Einrichtungen: 
 
Ahornstr. 103, 
Kirchheider Str. 36, 
Schmaler Weg 5, 
Lockhauser Str. 5, 
Heidestr. 26 - 36, 
Tilsiter Str. 1 - 12, 
Danziger Str. 1 - 8, 
Memelner Str. 1 – 8, 
Königsberger Str. 1, 3, 2 – 34 (nur gerade), 
Breslauer Str. 2 – 12 (nur gerade), 
Hermannstr. 32. 
 

Artikel 2 
 
§ 5 Absatz 6 der Satzung erhält folgende Fassung: 
 
Sofern durch den/die Nutzer/-in kein eigener Stromversor-
gungsvertrag für die zugewiesene Wohneinheit abge-
schlossen ist, wird eine zusätzliche Strompauschale von 
33,00 Euro pro Person und Monat erhoben. 
 

Artikel 3 
 
§ 6 Absatz der Satzung erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Benutzungsgebühren betragen je Quadratmeter 

Nutzfläche monatlich: 
Ahornstraße 103  5,40 €, 
Kichheider Straße 36  3,41 €, 
Schmaler Weg 5  3,18 €, 
Lockhauser Str. 5  3,00 €, 
Heidestr. 26 - 36  6,06 €, 
Tilsiter Str. 1 - 12  6,06 €, 
Danziger Str. 1 - 8  6,06 €, 
Memelner Str. 1 – 8  6,06 €, 
Königsberger Str. 1, 3,  
2 – 34 (nur gerade)  6,06 €, 
Breslauer Str. 2 – 12  
(nur gerade)   6,06 €, 
Hermannstr. 32  4,25 €. 

 
(2) Die Betriebskostenpauschale beträgt je Quadratmeter 

Nutzfläche 1,93 € monatlich. 
Die Heizkostenpauschale beträgt je Quadratmeter 
Nutzfläche bei Beheizung durch 
Öl 1,48 €, 

 
Gas 1,42 € und 
Fernwärme 1,70 €  
monatlich und erhöht sich ggf. bei Warmwasserberei-
tung über die zentrale Heizungsanlage jeweils um 0,16 
€ je Quadratmeter Nutzfläche. 

 
Artikel 4 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Ausgefertigt 
Bad Salzuflen, den 10. Dezember 2015 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
Gez. 
Roland Thomas 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende „Vierte Satzung zur Änderung der Sat-
zung über die Errichtung und Unterhaltung von Über-
gangsheimen für ausländische Flüchtlinge in der Stadt Bad 
Salzuflen“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Bad Salzuflen, den 10.12.2015 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Gez. 
Roland Thomas 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
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594 Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung 

über die Errichtung und Unterhaltung von Ob-
dachlosenunterkünften in der Stadt Bad Salzu-
flen vom 10.12.2015 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / SGV NW 2023) 
und der §§ 1, 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW 
S. 712/ SGV NRW 610) in den jeweils gültigen Fassungen 
hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen in seiner Sitzung am 
09.12.2015 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 5 Absatz 6 der Satzung erhält folgende Fassung: 
 
Sofern durch den/die Nutzer/-in kein eigener Stromversor-
gungsvertrag für die zugewiesene Wohneinheit abge-
schlossen ist, wird eine zusätzliche Strompauschale von 
33,00 Euro pro Person und Monat erhoben. 
 

Artikel 2 
 
§ 6 Absatz 2 der Satzung erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Betriebskostenpauschale beträgt je Quadratmeter 

Nutzfläche 1,93 € monatlich. 
Die Heizkostenpauschale beträgt je Quadratmeter 
Nutzfläche bei Beheizung durch 
Öl 1,48 €, 
Gas 1,42 € und 
Fernwärme 1,70 €  
monatlich und erhöht sich ggf. bei Warmwasserberei-
tung über die zentrale Heizungsanlage jeweils um 0,16 
€ je Quadratmeter Nutzfläche. 

 
Artikel 3 

 
§ 8 der Satzung erhält folgende Fassung: 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Ausgefertigt 
Bad Salzuflen, den 10. Dezember 2015 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
Gez. 
Roland Thomas 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende „Fünfte Satzung zur Änderung der Sat-
zung über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlo-
senunterkünften in der Stadt Bad Salzuflen“ wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Bad Salzuflen, den 10. Dezember 2015 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Gez. 
Roland Thomas 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
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Stadt Barntrup 
 
595 14. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Wasserversorgungssat-
zung der Stadt Barntrup vom 14.12.2015 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV NRW S. 685)  
und der §§ 2, 4, 6, 8 und 10 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 
1969 ( GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 394), hat der Rat der Stadt 
Barntrup am 11.12.2015 folgende Satzung zur Änderung 
der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversor-
gungssatzung der Stadt Barntrup vom 14. März 1984 be-
schlossen: 
 
§ 1 
§ 9 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversor-
gungssatzung der Stadt Barntrup vom 15. März 1984 erhält 
in Absatz 3 folgende Fassung: 
 
3) Die Grundgebühr beträgt bei Wasserzählern mit einer 
Nennleistung 
von -   5 cbm 10,90 EUR je Monat 
von - 10 cbm 13,00 EUR je Monat 
von - 20 cbm 18,50 EUR je Monat 
über  20 cbm 26,00 EUR je Monat. 
 
Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in 
dem die Messeinrichtung erstmalig eingebaut oder endgül-
tig ausgebaut wird, stets als voller Monat gerechnet. Wird 
die Wasserbereitstellung wegen Wassermangels, Störun-
gen im Betrieb, betriebsnotwendige Arbeiten oder aus an-
deren Gründen länger als einen Monat unterbrochen, so 
wird für die Zeit der Unterbrechung, abgerundet auf volle 
Monate, keine Grundgebühr erhoben. 
 
§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 
Jürgen Schell                            Voß 
(Bürgermeister)               (Schriftführerin)  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 14. Satzung zur Änderung der Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der 
Stadt Barntrup vom 15. März 1984 wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht.  
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NW. 
1994, S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung: 
 
„Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann. Es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  
 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtliche Bestimmung und des Flächennut-
zungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuwei-
sen.“ 
 
Barntrup, den 14.12.2015 
 
 
Jürgen Schell 
(Bürgermeister) 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
596 7. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Ab-
wassergebühren und Kostenersatz für Grund-
stücksanschlüsse vom  14.12.2015 

 
Aufgrund des §§ 7,8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geän-
dert durch Gesetz  vom 25. Juni 2015 (GV NRW.S. 496)  
und der §§ 1,2, 4, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. 
Oktober 1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 25.Juni 2015 (GV NRW S. 496), sowie der §§ 53, 
64 und 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 25.Juni 1995 (LWG) (GV NRW S. 926) zu-
letzt geändert durch Gesetzes vom 05. März 2013 
(GV. NRW. S. 133) in Verbindung mit der Entwässerungs-
satzung der Stadt Barntrup in der derzeit geltenden Fas-
sung hat der Rat der Stadt Barntrup in seiner Sitzung am 
11.12.2015 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 
 
§ 4 der Satzung über die Erhebung von Kanalanschluss-
beiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für 
Grundstücksanschlüsse der Stadt Barntrup vom 
08.12.2008 erhält in Absatz 8 folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt je m ³ Schmutzwasser 4,95 €. 
 
§ 2 
 
§ 5 der Satzung über die Erhebung von Kanalanschluss-
beiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für 
Grundstücksanschlüsse der Stadt Barntrup vom 
08.12.2008 erhält in Absatz 6 folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt i.S.d. Abs. 1 für jede Berechnungsein-
heit bebauter und / oder befestigter Fläche 53,40 € je Ka-
lenderjahr. 
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§ 3 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 
(Jürgen Schell)           (Voß) 
Bürgermeister      Schriftführerin  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 7. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwas-
sergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 
vom 08.12.2008 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NW. 
1994, S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung: 
 
„Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann. Es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  
 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtliche Bestimmung und des Flächennut-
zungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuwei-
sen.“ 
 
Barntrup, 14.12.2015 
 
 
Jürgen Schell 
(Bürgermeister) 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
597 1. Verordnung vom 15. Dezember 2015 zur Än-

derung der ordnungsbehördlichen Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen an 
Sonn- und Feiertagen in der Stadt Barntrup 
vom 15.12.2014 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz –  
LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV. NRW. 2006  S. 
516) in der zurzeit geltenden Fassung und der  
§§ 25 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) - 
vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528) in der zurzeit gelten-
den Fassung wird für das Gebiet der Stadt Barntrup auf-
grund des Ratsbeschlusses vom  
 
 

 
11. Dezember 2015 folgende 1. Verordnung zur Änderung 
der ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhal-
ten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen in der 
Stadt Barntrup erlassen: 
1.     § 1 - Buchstabe a) wird wie folgt geändert: 
        Am zweiten Sonntag im Monat März eines  
        jeden Jahres  
        in der Zeit vom 12.00 bis 17.00 Uhr  
        während des Festes "Frühlingserwachen  
        in Barntrup".  
2.    Die 1. Verordnung zur Änderung der ord- 
       nungsbehördlichen Verordnung über das  
       Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und 
       Feiertagen in der Stadt Barntrup tritt eine  
       Woche nach ihrer Verkündung im Kreisblatt  
       (Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner  
       Städte und Gemeinden ) in Kraft.   
 

Stadt Barntrup 
als örtliche Ordnungsbehörde 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird 
hiermit verkündet. 
 
Barntrup, den 15. Dezember 2015 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Schell 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
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Stadt Detmold 
 
598 12.Satzung zur Änderung der „Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Detmold vom 28.11.2003“ vom 
17.12.2015 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), die zuletzt  
durch Art. 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. 
S. 496)geändert worden ist, der § 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 
712), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 
2015 (GV. NRW. S. 496),  geändert worden ist, und des § 
65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LWG NRW) vom 25. Juni 1995 (GV NRW, S. 926), das 
zuletzt  durch Art. 1 des Gesetzes vom 05.März 2013 (GV. 
NRW. S. 133) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt 
Detmold in seiner Sitzung am 16.12.2015 die folgende Sat-
zung beschlossen 
 

§ 1 
§ 5 Abs. 6 der Beitrags- und Gebührensatzung wird wie 

folgt neu gefasst: 
 
Für die bebauten und/oder befestigten Grundstücksflächen, 
von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden in die städtische Abwasseranlage 
gelangen kann, wird eine Benutzungsgebühr von 0,93 € je 
angefangenen Quadratmeter gebührenrelevanter Fläche 
und Jahr erhoben. 
 

§ 2 
§ 13 Absatz 8 der Beitrags- und Gebührensatzung wird 

wie folgt neu gefasst: 
 
Wird ein anschließbares oder ein bereits an die städtische 
Abwasseranlage angeschlossenes Grundstück durch Hin-
zunahme eines angrenzenden Grundstücks, für welches 
ein Beitrag nicht erhoben ist, zu einer wirtschaftlichen Ein-
heit verbunden, so ist der Beitrag für das hinzugekommene 
Grundstück nachzuzahlen. 
 

§ 3 
§ 15 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
Im Falle des § 13 Absatz 8 entsteht der Beitrag mit der 
Verbindung zu einer wirtschaftlichen Einheit. 
 
§ 15 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
Für Grundstücke, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Satzung bereits an Abwasseranlage angeschlossen 
waren oder werden konnten, entsteht die Beitragspflicht mit 
Inkrafttreten dieser Satzung 
 
Dem § 15 wird folgender Absatz 5 neu hinzugefügt: 
In den Fällen des Absatzes 4 entsteht keine Anschlussbei-
tragspflicht, wenn für den Anschluss des Grundstücks be-
reits eine Anschlussgebühr oder ein Anschlussbeitrag nach 
früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch 
erlassen wurde oder verjährt ist.  
 
 
 
 
 

 
§ 4 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 12. Satzung zur Änderung der „Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Detmold vom 28.11.2003“ wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 17.12.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
599 Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt 

Detmold (Friedhofsgebührensatzung) vom 
17.12.2015 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. 
NRW. S. 496) sowie der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. 
Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 
496) und des § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und 
Bestattungswesen (Bestattungsgesetz NRW) vom 17. Juni 
2003 (GV. NRW. S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. Juli 2014 (GV.NRW. S. 405), hat der Rat der Stadt 
Detmold in seiner Sitzung am 16.12.2015 diese Satzung 
beschlossen. 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
(1) Für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Detmold 
und deren Einrichtungen sowie für die Inanspruchnahme 
von sonstigen Leistungen der Friedhofsverwaltung werden 
Gebühren gemäß dem in § 5 dieser Satzung aufgeführten 
Gebührentarif erhoben. 
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§ 2 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, wer selbst 
oder durch Dritte, deren Handeln ihm zuzurechnen ist, 
a) die Friedhöfe und deren Einrichtungen in Anspruch 
nimmt oder 
b) eine besondere Leistung der Friedhofsverwaltung bean-
tragt hat oder durch sie unmittelbar begünstigt wird. 
 
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuld-
ner. 
 

§ 3 
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Überlassung einer 
Grabstätte, mit der Bestattung, mit der Benutzung der Ein-
richtungen der städtischen Friedhöfe oder mit der Inan-
spruchnahme sonstiger Leistungen der Friedhofsverwal-
tung. 
 
(2) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erho-
ben und sind innerhalb der im Bescheid genannten Frist, i. 
d. R. einen Monat nach Bekanntgabe, zu entrichten. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.  
 

§ 5 
Gebührentarif: 

 
Nr.  

1 Überlassung von Grabstätten / Erwerb von 
Nutzungsrechten 

1.0 Urnenwaldgräber 
je Urnenstelle, 20 Jahre Ruhezeit  

 
1.140,00 
€ 

1.1 Reihengrabstätten 
1.1.1 für Erwachsene, 20 Jahre Ruhe-

zeit 
980,00 € 

1.1.2 für Erwachsene, 25 Jahre Ruhe-
zeit 

1.225,00 
€ 

1.1.3 für Erwachsene, 30 Jahre Ruhe-
zeit 

1.470,00 
€ 

1.1.4 für Kinder bis zu 3 Jahren, 15 Jah-
re Ruhezeit 

420,00 € 

1.1.5 für Fehlgeburten bei Nutzung ei-
ner individuell zu gestaltenden 
Einzelstelle, 10 Jahre Ruhezeit 

 
240,00 € 

1.1.6 Urnenreihengräber 800,00 € 
1.1.7 Urnenreihenpflegegräber, 20 Jah-

re Ruhezeit 
(einschl. Anlage, Bepflanzung und 
Pflege) 

 
1.660,00 
€ 

1.1.8 anonymes Urnengrab, 20 Jahre 
Ruhezeit 
(einschl. Einsaat oder Bepflan-
zung und Pflege) 

 
1.000,00 
€ 

1.1.9 Reihenrasengräber, 20 Jahre Ru-
hezeit 
(einschl. Anlage, Einsaat und 
Pflege) 

 
1.820,00 
€ 

 
 

 
1.1.10 Urnenrasengräber, 20 Jahre Ru-

hezeit 
(einschl. Anlage, Einsaat und 
Pflege) 

 
1.140,00 
€ 

 
In den Grabnutzungsgebühren unter Nr. 1.1.1 bis 1.1.7 
und Nr. 1.1.9 - 1.1.10 sind die Kosten für das Abräumen 
und Einebnen enthalten. 
 
1.2 Wahlgrabstätten 
1.2.1 für Erdbestattungen mit einer oder 

mehreren Lagerstellen 
je Jahr und Lagerstelle 

 
67,00 € 

1.2.2 für vorhandene ausgemauerte 
Gräber für Erdbestattungen mit 
einer oder mehreren Lagerstellen 
je Jahr und Lagerstelle 

 
67,00 € 

1.2.3  für Urnen (bis zu 4 Urnen) je Jahr 51,00 € 
1.2.4 für Urnenpflegewahlgräber (bis zu 

2 Urnen) 
(einschl. Anlage, Bepflanzung u. 
Pflege, Abräumen) je Jahr 

 
88,00 € 

 
Die Überlassung einer Wahlgrabstätte erfolgt im Fall ei-
ner Beisetzung mindestens auf Dauer der jeweiligen Ru-
hezeit, höchstens für 40 Jahre. Der Wiedererwerb des 
Nutzungsrechtes oder die Überlassung einer Grabstätte 
für den Vorsorgefall (Vorverkauf) ist auf Dauer von min-
destens 5 Jahren, beginnend mit dem Zeitpunkt des Er-
werbes, möglich. Berechnet wird die jeweilige volle Jah-
resgebühr für jede Lagerstelle des Wahlgrabes. 
 
1.3 Überschreitung der Nutzungszeit 
Wird durch die Belegung einer Lagerstelle eines Wahl-
grabes unter Berücksichtigung der Ruhezeit die Nut-
zungsdauer an der Wahlgrabstätte überschritten, so ist 
für jedes Jahr die jeweilige Nutzungsgebühr für sämtliche 
Lagerstellen nachzuzahlen, auch wenn einzelne Lager-
stellen noch nicht belegt sind. Bei Überschreitung der 
Nutzungsdauer um weniger als drei Monate erfolgt keine 
Berechnung. 
 
Sofern eine Wahlgrabstätte für Erdbestattungen (insge-
samt oder teilweise) durch Ausschluss von Wiederbele-
gungen nur noch für Urnenbeisetzungen nutzbar ist, wird 
für die betreffenden Lagerstellen der Gebührensatz eines 
Urnenwahlgrabes erhoben. 
 
2 Bestattungen und Nebenleistungen 
2.1 Benutzung von Friedhofseinrichtungen 
2.1.1 Trauerfeier in der Friedhofskapelle 

auf dem Waldfriedhof Kupferberg, 
auf dem Alten Friedhof und den 
Friedhöfen Diestelbruch und 
Spork-Eichholz 

 
495,00 € 

2.1.2 Trauerfeier in den Friedhofskapel-
len der nicht unter 2.1.1 genann-
ten  
Friedhöfe 

 
418,00 € 

2.1.3 Benutzung von Leichenzelle / 
Kühlzelle 

93,00 € 

2.1.4 Benutzung des Verabschiedungs-
raumes (Waldfriedhof Kupferberg) 

62,00 € 

2.2 Beisetzungen 
2.2.1 Sargbeisetzung Erwachsene 739,00 € 
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2.2.2 Sargbeisetzung Kinder bis zu drei 

Jahren 
253,00 € 

2.2.3 Sargbeisetzung in ausgemauerter 
Grabstätte 

462,00 € 

2.2.4 Beisetzung von Urnen 248,00 € 
2.2.5 Beisetzung Fehlgeburten 152,00 € 
 
Die Gebühren unter Nr. 2.1.1 und 2.1.2 beinhalten die 
Benutzung der Trauerhalle für die Trauerfeier (i. d. R. 30 
Min.) sowie der dafür vorgesehenen Nebenräume (Lei-
chen- / Kühlzelle) einschl. Ausstattungen in dem jeweili-
gen Ausstattungsstandard der Kapellen. Wird bei einer 
Trauerfeier die Leistung 2.1.3 (Benutzung von Leichen-
zelle / Kühlzelle) nicht beansprucht, so verringern sich die 
Gebühren nach Nr. 2.1.1 und 2.1.2 um diesen Betrag. 
 
Die Gebühren unter Nr. 2.2.1 bis 2.2.4 beinhalten das 
Öffnen und Verfüllen des Grabes, das Ausgrünen der 
Grube sowie die Kranzüberführung von der Kapelle auf 
das Grab. Mit der Gebühr unter Nr. 2.2.4 ist zusätzlich 
die Aufbewahrung der Urne bis zu sechs Wochen sowie 
das Einlassen der Urne in das Grab abgegolten. Die Ge-
bühr unter Nr. 2.2.3 beinhaltet nicht die Steinmetzarbei-
ten zum Öffnen und Wiederverschließen des Grabgewöl-
bes. 
 
Wird bei einer Beisetzung (anonyme Beisetzung ohne 
Teilnahme von Angehörigen) nur die Leistung Öffnen und 
Verfüllen beansprucht, so verringern sich die Gebühren 
nach 2.2.1, 2.2.3 sowie 2.2.4 um 66,00 €, nach 2.2.2 um 
33,00 €. Die anonyme Beisetzung von Fehlgeburten er-
folgt ohne Gebührenberechnung. 
 
2.3 Umbettungen und Ausgrabungen 
2.3.1 Aushebung eines Sarges 

a) von verstorbenen Kindern bis 
zu drei Jahren 
b) von Verstorbenen ab drei Jah-
ren 

 
596,00 € 
1.337,00 
€ 

2.3.2 Umbettung einer Urne innerhalb 
eines Friedhofes oder auf einen 
anderen Friedhof der Stadt Det-
mold 

 
248,00 € 

2.3.3 Aushebung einer Urne zur Wie-
derbeisetzung auf einem auswär-
tigen Friedhof (einschl. Verpa-
ckung und Versand) 

 
182,00 € 

3 Rückgabe von Grabstätten bei Beendigung 
der Nutzungszeit 

3.1 Einebnen und Abräumen 
3.1.1 Einebnen Erdbestattungsgrab 

(Wahlgrab), eine Lagerstelle  
80,00 € 

3.1.2 Einebnen Erdbestattungsgrab 
mehrstellig (Wahlgrab), für die 
zweite und jede weitere Lagerstel-
le je  

 
30,00 € 

3.1.3 Einebnen Urnenwahlgrab  50,00 € 
3.1.4 Abräumen aufrechtes Grabmal 

oder Grababdeckung 
64,00 € 

3.1.5 Abräumen liegendes Grabmal o-
der Trittplatten 

25,00 € 

3.1.6 Abräumen Einfassung / Platten-
einfassung 

64,00 € 

 
 
 
 

 
Die Gebühren unter Nr. 3.1.1, 3.1.2 und 3.1.3 beinhalten 
das Entfernen der Bepflanzung und Grabdekorationen, 
Auffüllen und Planieren der Grabfläche mit Erde sowie 
Rasenansaat 
3.2 Unterhaltung bis zum Ablauf der Ruhezeit 
 Wird das Nutzungsrecht an einer Reihen- oder 

Wahlgrabstätte vor Ablauf der Ruhezeit an die 
Stadt Detmold abgetreten oder zurückgege-
ben, so ist der bis zum Ende der Ruhezeit für 
die Rasenpflege des Grabes entstehende 
Aufwand zu erstatten. 
 

3.2.1 Unterhaltung von Reihen- und 
Wahlgrabstätten für Erdbestattun-
gen je Jahr und Lagerstelle 

 
34,00 € 

3.2.2 Unterhaltung von Urnenreihen- / 
Urnenwahl- / Kinderreihengräbern 
je Jahr 

 
14,00 € 

 Die Gebühren nach 3.1.1 bis 3.1.6 sowie nach 
3.2.1 bis 3.2.2 werden mit dem Ende der Nut-
zungszeit durch Ablauf, vorzeitige Rückgabe 
oder Entziehung des Nutzungsrechtes als Ge-
samtbetrag erhoben. 
 

4 Gebühren für sonstige Leistungen 
4.1 Genehmigung zum Aufstellen von Grabma-

len und sonstigen  
baulichen Anlagen 

4.1.1 Einfassungen 26,00 € 
4.1.2 Grabmale liegend für Reihen- u. 

Wahlgräber aller Grabarten und 
Grababdeckungen 

 
35,00 € 

4.1.3 Grabmale stehend für Reihen- u. 
Wahlgräber aller Grabarten 

 
78,00 € 

Die Gebühren nach 4.1.1 bis 4.1.3 beinhalten die Prüfung 
der Zulässigkeit der beantragten  
Grabmale / Grabanlagen, das Ausstellen der Genehmi-
gung sowie die jährliche Überprüfung der  
Verkehrssicherheit 
4.2 Zulassung von Gewerbebetrieben 
4.2.1 Ausstellung / Erneuerung einer 

Berechtigungskarte 
30,00 € 

4.3 Teilung und Rückgabe von Grabstätten 
4.3.1 Bearbeitung eines Antrages auf 

Rückgabe oder Teilung / Teilrück-
gabe einer Grabstätte vor Ablauf 
der Ruhezeit 

 
26,00 € 

4.4 Anbringen von Namenstafeln 
4.4.1 Anbringen einer Namenstafel am 

Gemeinschaftsdenkmal für den 
Urnenwald, zweizeilig (1 Verstor-
bene/r) 

92,00 € 

4.4.2 Anbringen einer Namenstafel am 
Gemeinschaftsdenkmal für den 
Urnenwald, vierzeilig (2 Verstor-
bene) 

126,00 € 

4.5 Sonstiges 
4.5.1 Sonstige Leistungen der Friedhofsverwaltung, 

für die im Gebührentarif keine entsprechende 
Gebühr ausgewiesen ist, werden nach dem 
tatsächlichen Arbeits- und Materialaufwand 
berechnet. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Gebührensatzung für die Friedhöfe der 
Stadt Detmold (Friedhofsgebührensatzung) vom 
17.12.2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 17.12.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
600 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene 
Ganztagsschule im Primarbereich der Stadt 
Detmold als örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe in Detmold vom 08.12.2011 in der 
Fassung der Satzung vom 29.11.2013 vom 
17.12.2015 

 
Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23.10.2012 (GV. 
NRW. S. 474) in Verbindung mit § 90 Abs. 1 Sozialgesetz-
buch Achtes Buch (SGB VIII) in der Fassung vom 
11.09.2012 (BGBl I S.2022), zuletzt geändert durch Art. 5 
des Gesetzes vom 16.04.2013 (BGBl. I S. 795) sowie § 9 
Abs. 3 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (SchulG NRW) vom 15.02.2005 (GV.NRW. S. 
102), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 05.04.2011 
(GV.NRW. S. 205) und dem Gesetz zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz); 
Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhil-
fegesetzes -SGB VIII- vom 30.10.2007 (GV. NRW S. 462), 
in der Fassung des Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Kinderbildungsgesetzes und zur Änderung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes – Erstes KiBiz-Änderungsgesetz – 
vom 25.07.2011 (GV. NRW. S. 385) hat der Rat der Stadt 
Detmold in seiner Sitzung am 16.12.2015 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 

§ 1 
 
In § 4 werden die Abs. 1) und 2) sowie die dazugehöri-
ge Anlage zu § 4  neu gefasst. 

 
1) Ergibt die Einkommensermittlung nach § 5 ein zu be-

rücksichtigendes Jahresbruttoeinkommen unter 25.000 
Euro, sind keine Beiträge zu entrichten (sog. Beitrags-
freigrenze). 
Ab einem Jahreseinkommen von 25.000 Euro besteht 
grundsätzlich Beitragspflicht. 
Die Elternbeiträge erhöhen sich jährlich zum  01.08. 
des Jahres – erstmals zum 01.08.2016 – um 1,5 % 
durch entsprechende Erhöhung des anzurechnenden 
Prozentwertes und des Abzugsbetrages (kaufmänni-
sche Rundung).  
Die individuelle Höhe des monatlichen Elternbeitrags 
wird ermittelt, indem zunächst das nach § 5 ermittelte 
Jahresbruttoeinkommen mit einem festen Prozentsatz 
multipliziert wird. 
Der so errechnete Wert wird durch 12 Monate dividiert. 
Von dem sich daraus ergebenden Betrag wird ein Ab-
zugsbetrag in Höhe von 25,38 Euro subtrahiert. Das 
kaufmännisch auf volle Euro gerundete Ergebnis ergibt 
den individuellen monatlichen Elternbeitrag. 
Der auf das beitragspflichtige Jahresbruttoeinkommen 
anzuwendende Prozentwert, der Abzugsbetrag und der 
Mindestbetrag werden gemäß der Tabelle in Anlage 1 
zu dieser Satzung festgesetzt. 

2) Eine Ermittlung des Jahreseinkommens entfällt, wenn 
die Beitragspflichtigen ein Jahresbruttoeinkommen von 
über 100.000 Euro angeben (Einkommenshöchstgren-
ze). In diesem Fall ist der Höchstbetrag gemäß der Ta-
belle in Anlage zu dieser Satzung zu zahlen. 

 
Die Tabelle beinhaltet bereits die 1,5 %-Erhöhung für das 
Kita-Jahr 2016/2017 gem. der Satzungsänderung. 
 
Anlage zu § 4: 
 
Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule   
 

 OGS 

Mindestbetrag 27 € 

Höchstbetrag 170 € 

Prozentsatz 2,53 % 

Abzugsbetrag 25,38 € 

 
§ 2 

 
Die Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztags-schule 
im Primarbereich der Stadt Detmold als örtlicher Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe in Detmold vom 08.12.2011 in der 
Fassung der Satzung vom 29.11. 2013 vom 17.12.2015 tritt 
am 01.08.2016 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung  
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nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 17.12.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
601 Satzung über die Festsetzung der Steuersätze 

für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem 
Haushaltsjahr 2016  

 (Hebesatz-Satzung) der Stadt Detmold vom 
17.12.2015 

 
Aufgrund des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (BGBl I S. 965), zuletzt geändert am 
19.12.2008, des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl I S. 
4167), zuletzt geändert am 02.11.2015 und des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666), zuletzt geändert am 25.06.2015, i. V. m. dem § 1 des 
Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und 
Erhebung der Realsteuern vom 16.12.1981 (GV NW S. 
732) hat der Rat der Stadt Detmold am 16.12.2015 die 
nachstehende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Stadt Detmold ab dem 
Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a)   für die land- und forstwirtschaftlichen 
       Betriebe (Grundsteuer A) auf        217 v.H. 
 
 b)   für die Grundstücke (Grundsteuer B)  

      auf          550 v.H. 
 
2. für die Gewerbesteuer auf       446 v.H. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2016 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Hebesatz-Satzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
 
 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 17.12.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
602 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch 
von Tageseinrichtungen für Kinder und Kin-
dertagespflege im Bereich des Jugendamtes 
der Stadt Detmold als örtlicher Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe in Detmold vom 
08.12.2011 in der Fassung der Satzung vom 
28.11.2013 vom 17.12.2015 

 
Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23.10.2012 (GV. 
NRW. S. 474) in Verbindung mit § 90 Abs. 1 Sozialgesetz-
buch Achtes Buch (SGB VIII) in der Fassung vom 
11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Art. 5 
des Gesetzes vom 16.04.2013 (BGBl.I S. 795) und § 23 
Abs. 1 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz); Viertes Gesetz zur 
Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes -SGB 
VIII- vom 30.10.2007 (GV. NRW S. 462), in der Fassung 
des Ersten Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsge-
setzes und zur Änderung des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes – Erstes KiBiz-Änderungsgesetz – vom 25.07.2011 
(GV. NRW. S. 385) hat der Rat der Stadt Detmold in seiner 
Sitzung am 16.12.2015 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
In § 4 werden die Abs. 1) und 2) sowie  die dazugehöri-
gen Anlagen 1 und 2 zu § 4 Abs. 1 und 2 neu gefasst. 
 
1) Ergibt die Einkommensermittlung nach § 5 ein zu be-

rücksichtigendes Jahresbruttoeinkommen unter 25.000 
Euro, sind keine Beiträge zu entrichten (sog. Beitrags-
freigrenze). 
Ab einem Jahreseinkommen von 25.000 Euro besteht 
grundsätzlich Beitragspflicht. Diese beinhaltet mindes-
tens die Zahlung des nach Kindesalter und Betreu-
ungsstunden festgesetzten Mindestbeitrags. 
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Die Elternbeiträge erhöhen sich jährlich zum  01.08. 
des Jahres – erstmals zum 01.08.2016 – um 1,5 %    
durch entsprechende Erhöhung des anzurechnenden 
Prozentwertes und des Abzugsbetrages  (kaufmänni-
sche Rundung). 
Die individuelle Höhe des monatlichen Elternbeitrags 
wird ermittelt, indem zunächst das nach § 5 er- 
mittelte Jahresbruttoeinkommen mit einem festen Pro-
zentsatz multipliziert wird. 
Dieser Prozentsatz ist abhängig vom Kindesalter und 
den vereinbarten wöchentlichen Betreuungs- 
stunden. Der so errechnete Wert wird durch 12 Monate 
dividiert. Von dem sich daraus ergebenden Betrag wird 
ein ebenfalls nach dem Kindesalter und den vereinbar-
ten wöchentlichen Betreuungsstunden gestaffelter Ab-
zugsbetrag subtrahiert. 
Das kaufmännisch auf volle Euro gerundete Ergebnis 
ergibt den individuellen monatlichen Elternbeitrag.  
Der auf das beitragspflichtige Jahresbruttoeinkommen 
anzuwendende Prozentwert, Abzugsbetrag und Min-
destbeitrag werden gemäß den als Anlage 1 und 2 die-
ser Satzung beigefügten Tabellen festgesetzt. 

2) Eine Ermittlung  des Jahreseinkommens entfällt  wenn 
die Beitragspflichtigen ein Jahresbruttoeinkommen von 
über 100.000 Euro angeben (Einkommenshöchstgren-
ze). In diesem Fall ist der jeweils nach Kindesalter und 
den gewählten Betreuungsstunden gestaffelte Höchst-
betrag gemäß den als Anlage 1 und 2 dieser Satzung 
beigefügten Tabellen zu zahlen. 

 
Die Tabellen beinhalten bereits die 1,5 %-Erhöhungen für 
das Kita-Jahr 2016/2017 gem. der Satzungsänderung. 
 
Anlage 1 zu § 4 Abs. 1 und 2: Elternbeiträge für Kinder-
tageseinrichtungen 
 

 Kinder unter 3 
Jahre 

Kinder von 3 Jahre bis 
zur Schulpflicht + Hort 

 25/35 
WStd 

45 WStd 25/35 WStd 45 WStd 

Mindestbe-
trag 82 € 117 € 18 € 34 € 

Höchstbetrag 405 € 543 € 286 € 408 € 

Prozentsatz 5,16 % 6,82 % 4,29 % 5,99 % 

Abzugsbe-
trag 25,38 € 25,38 € 71,05 € 91,35 € 

 
Anlage 2 zu § 4 Abs 1 und 2:  Elternbeiträge für Kinder-
tagespflege 
 

 Kinder unter 3 Jahre Kinder von 3 Jahre bis zur 
Schulpflicht 

+ Schulkinder 

 bis 25 
WStd 

ab 25 
WStd 
bis 35 
WStd 

ab 35 WStd bis 25 
WStd 

ab 25 WStd 
bis 35 WStd 

ab 35 
WStd 

Mindest-
betrag 

49 € 82 € 117 € 7 € 18 € 33 € 

Höchstbe-
trag 

271 € 405 € 543 € 211 € 283 € 408 € 

Prozent-
satz 

3,56 % 5,16 % 6,82 % 3,26 % 4,29 % 5,99 % 

Abzugs-
betrag 

25,38 € 
 

25,38 € 25,38 € 60,90 € 71,05 € 91,35 € 

 
 
 
 
 

 
§ 2 

 
Die Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tagesein-
richtungen für Kinder und Kindertagespflege im Bereich 
des Jugendamtes der Stadt Detmold als örtlicher Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe in Detmold vom 08.12.2011 in 
der Fassung der Satzung vom 28.11.2013 vom 17.12.2015 
tritt am 01.08.2016 in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 17.12.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
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Gemeinde Extertal 
 
603 Öffentliche Bekanntmachung 
 
Amt für regionale Landesent-
wicklung Leine-Weser 
Bahnhofsplatz 2-4, 31134 Hil-
desheim 
 

15.12.2015  
Tel.: (05121) 9129-839  
 

Az.: Herten - 611 Reinerbeck   
012/1 - 1/15 

 

 
Ausführungsanordnung in der Flurbereinigung Rein-

erbeck 
In dem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Reinerb-
eck, Landkreis Hameln-Pyrmont 369, wird gemäß § 61 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt 
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom  
19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) die Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes in der durch die Nachträge 1 und 
2 geänderten Fassung mit Wirkung vom 11.01.2016, 00:00 
Uhr angeordnet. 
• Mit diesem Zeitpunkt tritt der im Flurbereinigungsplan in 

der Fassung des Nachtrags 2 vorgesehene neue 
Rechtszustand an die Stelle des bisherigen (§ 61 Satz 
2 FlurbG). 

• Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die Landabfindung hin-
sichtlich der Rechte an den alten Grundstücken und der 
diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, 
die nicht aufgehoben werden, an die Stelle der alten 
Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Las-
ten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf 
die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen 
Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG). 

• Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, 
namentlich der Übergang des Besitzes und der Nut-
zung der neuen Grundstücke im Flurbereinigungsge-
biet, wurde bereits durch die vorläufige Besitzeinwei-
sung vom 15.07.2010 sowie die Änderungsanordnun-
gen vom 08.08.2011 und 15.08.2013 in Verbindung mit 
den dazu ergangenen Überleitungsbestimmungen ge-
regelt. Nach § 66 Abs. 3 FlurbG enden die rechtlichen 
Wirkungen der vorläufigen Besitzeinweisung mit der 
Ausführung des Flurbereinigungsplanes. Die Überlei-
tungsbestimmungen hingegen bleiben, soweit sie in-
haltlich noch Gültigkeit besitzen, in Kraft. 

• Wird der ausgeführte Flurbereinigungsplan unanfecht-
bar geändert, so wirkt diese Änderung in rechtlicher 
Hinsicht auf den in dieser Ausführungsanordnung fest-
gesetzten o.a. Zeitpunkt zurück (§ 63 Abs. 2 FlurbG). 

• Gemäß § 71 Satz 3 FlurbG sind Anträge auf teilweise 
Übernahme von Beitragsleistungen durch den Nieß-
braucher (§ 69 FlurbG), auf Ausgleich des Wertunter-
schiedes bei Pachtverhältnissen (§ 70 Abs. 1 FlurbG) 
und Auflösung des Pachtverhältnisses (§ 70 Abs. 2 
FlurbG) spätestens drei Monate nach Erlass der Aus-
führungsanordnung beim Amt für regionale Landesent-
wicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 2-4, 31134 Hil-
desheim zu stellen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 
(BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden 
ist, wird im öffentlichen Interesse und im überwiegenden 
Interesse der Beteiligten hiermit die sofortige Vollziehung 
der Ausführungsanordnung angeordnet. Danach hat ein 
gegen diese Anordnung eingelegter Widerspruch keine 
aufschiebende Wirkung. 
 
Begründung 
Die nach § 61 FlurbG für den Erlass der Ausführungsan-
ordnung erforderlichen Voraussetzungen sind gegeben. 
Der Flurbereinigungsplan ist von dem Niedersächsischen 
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz - als obere Flurbereinigungsbehörde - geneh-
migt und den Beteiligten am 06.06.2012 bekannt gegeben 
worden. Die gegen den Flurbereinigungsplan erhobenen 
Widersprüche sind im Wege von Verhandlungen ausge-
räumt worden.  
 
Die Ergebnisse der Verhandlungen und weitere Änderun-
gen sind durch die Nachträge 1 und 2 in den Flurbereini-
gungsplan aufgenommen worden. Die den Betroffenen am 
11.04.2013 und am 25.03.2014 vorgelegten Nachträge 
sind unanfechtbar. 
 
Mit dem Eintritt des neuen Rechtszustandes wird der vor-
läufige Charakter des bisher erfolgten Besitzüberganges 
beendet. Es werden die Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, dass die Teilnehmer im Grundbuch als neue Eigentü-
mer eingetragen werden können und somit auch tatsäch-
lich über ihre neuen Grundstücke verfügen können (Belas-
tung, Veräußerung, Erbauseinandersetzung etc.). 
 
Die sofortige Vollziehung eines Verwaltungsaktes kann an-
geordnet werden, wenn dies im öffentlichen Interesse oder 
im überwiegenden Interesse eines Beteiligten liegt  
(§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO). 
 
Die Teilnehmer des Flurbereinigungsverfahrens haben ein 
erhebliches wirtschaftliches Interesse an einem sofortigen 
Eigentumsübergang und an der Beendigung der bestehen-
den Rechtsunsicherheit. Durch den Eigentumsübergang 
wird die rechtliche Verfügung (Veräußerung, Belastung 
etc.) über die Abfindungsflächen möglich. Mit Rücksicht 
darauf, dass in einem Flurbereinigungsverfahren eine Viel-
zahl auf das engste miteinander verflochtene Abfindungen 
bestehen, würde eine aufschiebende Wirkung den Eintritt 
der rechtlichen Wirkung des Flurbereinigungsplanes erfah-
rungsgemäß über einen längeren Zeitraum, der sich oft 
auch auf Jahre erstrecken kann, erheblich verzögern. Um 
die oben aufgeführten Nachteile zu vermeiden und um dem 
Beschleunigungsgebot der Flurbereinigung gerecht zu 
werden, ist die sofortige Vollziehung erforderlich. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe beim Amt für regionale Landes-
entwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 2-4, 31134 Hil-
desheim schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch er-
hoben werden.  
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Hinweis: Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
entfällt die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs. Die 
aufschiebende Wirkung des Widerspruchs kann durch das 
Niedersächsische Oberverwaltungsgericht - Flurbereini-
gungssenat -, Uelzener Straße 40, 21335 Lüneburg, auf 
Antrag ganz oder teilweise wiederhergestellt werden (§ 80 
Abs. 5 VwGO). Ein entsprechender Antrag ist bei dem ge-
nannten Gericht schriftlich, zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung des Nds. Justizministeri-
ums vom 3. Juli 2006 (Nds. GVBl S. 247) einzureichen. Die 
Vollziehung kann auf Antrag auch vom Amt für regionale 
Landesentwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 2-4, 
31134 Hildesheim (§ 80 Abs. 4 VwGO) ausgesetzt werden. 
 
Im Auftrage 
 
 
Herten 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
604 Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser-

versorgungssatzung der Gemeinde Extertal 
vom 07.12.1981 in der Fassung der 10. Ände-
rungssatzung vom 18.12.2015 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Extertal in seiner Sit-
zung am 17.12.2015 folgende 10. Satzung zur Änderung 
der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversor-
gungssatzung der Gemeinde Extertal vom 07.12.1981 be-
schlossen: 
 

§ 9 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
Abs. 3 und 4 ändern sich wie folgt: 
 
(3) Die Grundgebühr beträgt bei Messeinrichtungen mit 

einer Nennleistung 
bis                5 m³               75,00 € jährlich 
bis              12 m³             180,00 € jährlich 
bis              20 m³             300,00 € jährlich 
über           20 m³             450,00 € jährlich. 

 
(4) Die Verbrauchsgebühr beträgt je Kubikmeter 1,48 €. 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
ändert sich wie folgt: 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt insoweit die Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Exter-
tal vom 07.12.1981 in der Fassung der 9. Änderungssat-
zung außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein  

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt. 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich  
bekannt gemacht worden, 

c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher  
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der  
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte  
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,  
die den Mangel ergibt. 

 
Gemeinde Extertal 
Die Bürgermeisterin 
FG I.3 - Wirtschaftsbetriebe 
AZ.: I.3 - F/Km 
 
32699 Extertal, 18.12.2015 
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
605 Satzung über die Abfallentsorgung in der Ge-

meinde Extertal vom 20.12.2012 in der Fas-
sung der 1. Änderungssatzung vom 18.12.2015 

 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG), des § 7 der Ge-
werbeabfall-Verordnung (GewAbfV), der §§ 8 und 9 des 
Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG 
NRW) sowie des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten (OWiG), jeweils in den zurzeit geltenden Fassungen, 
hat der Rat der Gemeinde Extertal in seiner Sitzung vom 
17.12.2015 folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Extertal vom 
20.12.2012 beschlossen: 
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§ 10 

Abfallbehälter/Abfallsäcke und Sammelsysteme 
 
Abs. 1 und 2 ändern sich wie folgt: 
 
(1) Die Gemeinde Extertal bestimmt nach Maßgabe der 

folgenden Vorschriften Art, Anzahl und Zweck der Ab-
fall-behälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob 
und wie die Abfälle voneinander getrennt zu halten sind 
sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr. 

 
(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfall-

behälter bzw. Systeme zugelassen: 
 

a) graue Systembehälter für Restmüll mit 60 l, 80 l,  
120 l und 240 l Nutzinhalt für 4-wöchentlichen Ent-
leerungsrhythmus 

b) grüne Systembehälter für kompostierbare Abfälle 
mit 60 l, 80 l, 120 l und 240 l Nutzinhalt für 14-
tägigen Entleerungsrhythmus 

c) Systembehälter für Restmüll mit 1.100 l Nutzinhalt  
d) blaue Systembehälter für Altpapier mit 120 l und 

240 l Nutzinhalt und Bündelsammlung in Ausnah-
mefällen 

e) gelbe Abfallsäcke für Kunststoffe, Metall, Verbund-
stoffe (Verkaufsverpackungen aus Leichtstoffen) der 
Dualen Systeme 

f) Abfallsäcke 70 l entsprechend Abs. 3 
g) Depotcontainer für Weiß-, Braun- und Grünglas der 

Dualen Systeme 
h) grüne Systembehälter für kompostierbare Abfälle 

mit 80 l, 120 l und 240 l Nutzinhalt als Saisontonne 
für die Vegetationszeit von April bis November eines 
jeden Jahres für 14-tägigen Entleerungsrhythmus. 

 
Andere als von der Gemeinde Extertal und den Dualen 
Systemen bereitgestellte Behälter sind nicht zugelassen. 
 
Ein Anspruch auf Abfuhr mit einer bestimmten Gefäßart 
besteht nicht. In Ausnahmefällen kann die Gemeinde Ex-
tertal auch Abfallbehälter anderer Größe zulassen. 
 

§ 26 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
ändert sich wie folgt: 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt insoweit die Satzung über die Abfallentsorgung in 
der Gemeinde Extertal vom 20.12.2012 außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein  

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht  
durchgeführt, 
 
 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich  

bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher  

beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der  

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte  
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,  
die den Mangel ergibt. 

 
Gemeinde Extertal 
Die Bürgermeisterin 
FG I.2 - Finanzen 
AZ.: I.2 - F 
 
32699 Extertal, 18.12.2015 
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
606 Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-

rungssatzung der Gemeinde Extertal vom 
27.11.1991 in der Fassung der 11. Änderungs-
satzung vom 18.12.2015 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Extertal in seiner Sit-
zung am 17.12.2015 folgende 11. Satzung zur Änderung 
der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Gemeinde Extertal vom 27.11.1991 beschlos-
sen: 
 

§ 10 
Gebührenmaßstab und -satz 

 
Abs. 3 ändert sich wie folgt: 
 
(3) Die Abwassergebühr beträgt: 
 

Niederschlagswasser 
 
Bei der Einleitung von Niederschlagswasser in die öf-
fentliche Kanalisation muss je qm für jedes angefange-
ne Jahr 0,90 € gezahlt werden. 

 
§ 15 

Inkrafttreten 
 
ändert sich wie folgt: 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt insoweit die Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Extertal 
vom 27.11.1991 in der Fassung der 10. Änderungssatzung 
außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein  

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt. 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich  
bekannt gemacht worden, 

c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher  
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der  
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte  
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,  
die den Mangel ergibt. 

 
Gemeinde Extertal 
Die Bürgermeisterin 
FG I.3 - Wirtschaftsbetriebe 
AZ.: I.3 - F/Km 
 
32699 Extertal, 18.12.2015 
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
607 Gebührensatzung über die Abfallentsorgung in 

der Gemeinde Extertal vom 15.12.2006 in der 
Fassung der 1. Änderungssatzung vom 
18.12.2015 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der §§ 8 und 9 des 
Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG 
NRW), des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (Kr-W-
/AbfG) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW), je-
weils in den zurzeit geltenden Fassungen, hat der Rat der 
Gemeinde Extertal in seiner Sitzung am 17.12.2015 fol-
gende 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über 
die Abfallentsorgung in der Gemeinde Extertal vom 
15.12.2006 beschlossen: 
 

§ 1 Benutzungsgebühren 
 
ändert sich wie folgt: 
 
Zur Deckung der Kosten der Abfallentsorgung werden nach 
§ 6 KAG NRW in Verbindung mit § 22 der Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Gemeinde Extertal vom 20.12.2012 
in der zurzeit geltenden Fassung von den Anschlussneh-
mern öffentlich-rechtliche Gebühren erhoben. 
 
 

 
§ 2 Gebührenberechnung 

 
ändert sich wie folgt: 
 
(1) Die Abfallentsorgungsgebühr besteht aus zwei Teilen: 
 

a. einer Grundgebühr je Haushalt bzw. Betrieb 
und 

b. einer Behältergebühr. 
 

Die Behältergebühr wird nach der Art, Anzahl und Grö-
ße der Abfallbehälter sowie nach der Häufigkeit der 
Entleerungen bemessen. 

 
(2) Ein Haushalt im Sinne dieser Satzung bilden alle Per-

sonen, die gemeinsam wohnen und wirtschaften. Wer 
allein wirtschaftet, bildet einen eigenen Haushalt. Per-
sonen mit mehreren Wohnungen führen in jeder Woh-
nung einen eigenen Haushalt. Im Zweifelsfall ist dies 
durch den Gebührenpflichtigen nachzuweisen.  

 
(3) Zu den Betrieben im Sinne dieser Satzung zählen ins-

besondere: 
 

• Gewerbe- und Industriebetriebe 
• Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-

fentlichen Rechts 
• Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des priva-

ten Rechts 
• Kirchen und Religionsgemeinschaften 
• Hotels, Pensionen, Restaurants, Gaststätten, Cafès, 

Imbissstuben, Altenheime, Kliniken 
• Einzelhandelsgeschäfte, Großhandelsbetriebe 
• Handwerksbetriebe 
• Berufe mit Geschäfts- und Praxisräumen. 

 
(4) Die Gebühren betragen jährlich: 
 

a. Grundgebühr je Haushalt  42,40 € 
 
b. Grundgebühr je Betrieb  42,40 € und 
 
c. für die System-Abfallbehälter incl. Behältermiete 

 
  60 l grau 4-wöchentlich 36,00 € 
 
  80 l grau 4-wöchentlich 48,00 € 
 
120 l grau 4-wöchentlich 72,00 € 
 
240 l grau 4-wöchentlich 144,00 € 
 
  60 l grün 14-tägige Abfuhr 36,60 € 
 
  80 l grün 14-tägige Abfuhr 48,60 € 
 
120 l grün 14-tägige Abfuhr 73,20 € 
 
240 l grün 14-tägige Abfuhr 146,40 € 

 
d. Für die System-Abfallbehälter incl. Behältermiete (so 

genannte Halbjahresbiotonne), die auf Antrag seitens 
der Gemeinde Extertal zusätzlich speziell für die jährli-
che Vegetationsperiode herausgegeben wird. Das Ge-
fäß verbleibt für die Nutzungszeit von April bis Oktober 
eines jeden Jahres ganzjährig beim Gebührenpflichti-
gen: 



1076 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
  80 l Tonne 14-tägige Abfuhr 36,00 € 
 
120 l Tonne 14-tägige Abfuhr 51,60 € 
 
240 l Tonne 14-tägige Abfuhr 94,80 € 

 
e. Für einen Systemabfallbehälter mit 1.100 l Nutzinhalt 
 

- bei einer monatlichen Entleerung 
- o.M. mtl.    44,40 € 
- bei einer monatlicher Entleerung  
- m.M. mtl.    50,40 € 
- bei 14-tägiger Entleerung  
- o.M mtl.    90,00 € 
- bei 14-tägiger Entleerung  
- m.M. mtl.    96,00 € 
- bei wöchentlicher Entleerung   
- o.M. mtl.    181,20 € 
- bei wöchentlicher Entleerung  
- m.M. mtl.    187,20 € 

 
f. Für einen Abfallsack (70 l Fassungsvermögen) 
    4,00 € je Stück  
 
(5) Bei einer Befreiung vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang für den grünen Abfallbehälter (§ 8 Abs. 1 der Ab-
fallentsorgungssatzung der Gemeinde Extertal) ermä-
ßigt sich die Gebühr für den Abfallbehälter um den ent-
sprechenden Betrag in Abs. 4 je nach Größe des Ab-
fallbehälters. 

 
(6) Für die Auslieferung eines Abfallbehälters auf dem an-

geschlossenen Grundstück, die auf Antrag des Gebüh-
renpflichtigen erfolgt, wird eine Verwaltungsgebühr von 
15,00 € erhoben. Die Gebühr für die Auslieferung eines 
weiteren Gefäßes auf demselben Grundstück beträgt 
8,00 €. Diese Regelung gilt nicht bei einer systembe-
dingten oder satzungsmäßig begründeten Umstellung 
und bei Selbstabholung von Abfallbehältern. Außerdem 
ist sie nicht anzuwenden bei der erstmaligen Ausliefe-
rung eines Abfallbehälters. Die Regelungen der  
Sätze 1 - 3 gelten bei der Abholung von Abfallbehältern 
oder einem Umtausch auf dem Grundstück des Gebüh-
renpflichtigen entsprechend. 

 
(7) Die Verwaltungsgebühr wird vom Gebührenpflichtigen 

per Einzelbescheid erhoben. 
 

§ 8 Inkrafttreten 
 
ändert sich wie folgt: 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt insoweit die Gebührensatzung über die Abfallent-
sorgung in der Gemeinde Extertal vom 15.12.2006 außer 
Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher  
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der  
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte  
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,  
die den Mangel ergibt. 

 
Gemeinde Extertal 
Die Bürgermeisterin 
FG I.2 - Finanzen 
AZ.: I.2 - F 
 
32699 Extertal, 18.12.2015 
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
608 Satzung über die Erhebung von Abwasserge-

bühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kosten-
ersatz für Grundstücksanschlüsse in der Stadt 
Horn-Bad Meinberg vom 11.12.2015 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25. Juni 
2015 (GV. NRW. S. 496), der § 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 
1969, S. 712), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) und der §§ 53c, 65 
des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 05. März 2013 (GV. NRW. 2013, 
S. 133 ff.) hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in sei-
ner Sitzung am 10.12.2015 die folgende Satzung be-
schlossen: 
 
(Hinweis: Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist verallgemei-
nernd in der Satzung die Form der männlichen Anrede ge-
wählt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich 
die gewählte Ausdrucksform im Zuge der Gleichstellung 
von Frau und Mann auf beide Geschlechter bezieht.) 
 

§ 1 
Finanzierung der städtischen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der städtischen Abwasseranlage er-

hebt die Stadt Abwassergebühren und Kanalan-
schlussbeiträge. 

 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung 

der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 20. Juni 1991 stellt 
die Stadt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem 
Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder Beseiti-
gung der bei der städtischen Abwasserbeseitigung an-
fallenden Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als 
öffentliche Einrichtung zur Verfügung (städtische Ab-
wasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Bestand 
an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ord-
nungsgemäße Abwasserbeseitigung erforderlich sind 
(z. B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Regenwasser-
Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klär-
schlamm aus Kleinkläranlagen und Inhaltstoffen von 
abflusslosen Gruben, das für die Abwasserbeseitigung 
eingesetzte Personal).  

 
(3) Die städtischen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche 

und wirtschaftliche Einheit, die auch bei der Bemessung 
der Kanalanschlussbeiträge und Abwassergebühren 
zugrunde gelegt wird.  

 
§ 2 

Abwassergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der städtischen Abwasseran-

lage erhebt die Stadt nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW 
und § 53c LWG NRW Abwassergebühren (Benut-
zungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 
2 KAG NRW. 

 

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG NRW ein-

gerechnet: 
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der  

Stadt (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW) 
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von  

Niederschlagswasser (§ 65 Abs.1 Satz 1 Nr. 2  
i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW), 

- die Abwasserabgabe, die von der Stadt Steinheim   
auf die Stadt umgelegt wird. 

 
(3) Die von der Stadt Horn-Bad Meinberg nach § 73 Abs. 1 

LWG zu zahlende Kleineinleiterabgabe wird auf die 
Verursacher in der tatsächlich anfallenden Höhe (vgl. 
§§ 8 und 9 AbwAG) abgewälzt. Zur Deckung der Ab-
wasserabgabe, die die Stadt anstelle der übrigen 
Fremdeinleiter zu entrichten hat, ist der der Stadt auf-
gegebene Abgabebetrag vom Einleiter in voller Höhe zu 
erstatten. 

 
(4) Die Schmutzwasser- und die Regenwassergebühr sind 

grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen 
als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 
KAG NRW). 

 
§ 3 

Gebührenmaßstäbe 
 
(1) Die Stadt erhebt getrennte Abwassergebühren für die 

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser 
(Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, 
Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von 
Klärschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung 
des Abwassers).  

 
(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem 

Frischwassermaßstab (§ 4).  
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. über-
bauten) und/oder befestigten Fläche auf den ange-
schlossenen Grundstücken, von denen Niederschlags-
wasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasser-
anlage gelangen kann (§ 5).  

 
§ 4 

Schmutzwassergebühren 
 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge 

des häuslichen und gewerblichen Schmutzwassers be-
rechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlos-
senen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungsein-
heit ist der Kubikmeter (m³) Schmutzwasser.  

 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen 

Wasserversorgungsanlage bezogene Frischwasser-
menge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasserversor-
gungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, Regenwas-
sernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 4 
Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück nachweis-
bar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermen-
gen, die nicht in die städtische Abwasseranlage einge-
leitet werden (§ 4 Abs. 5). 
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(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen wer-

den durch Wasserzähler ermittelt. Bei dem aus der öf-
fentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen Was-
ser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wasser-
menge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler 
nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Wasser-
menge von der Stadt unter Zugrundelegung des Ver-
brauchs des Vorjahres geschätzt. 

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversor-

gungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, Regenwas-
sernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den 
Mengennachweis durch einen auf seine Kosten einge-
bauten und ordnungsgemäß funktionierenden Wasser-
zähler zu führen. Der Nachweis über den ordnungsge-
mäß funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Ein-
bau eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist 
die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführ-
ten Wassermengen zu schätzen (z. B. auf der Grundla-
ge der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgeleg-
ten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der 
Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpum-
pe oder unter Berücksichtigung der statistischen Ver-
bräuche im Stadtgebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, 
wenn der Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden 

die auf dem Grundstück anderweitig verbrauchten oder 
zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasser-
schwundmengen) abgezogen, die nachweisbar nicht 
dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der Nach-
weis der Wasserschwundmengen obliegt den Gebüh-
renpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich 
verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten 
eingebaute, ordnungsgemäß funktionierende und ge-
eignete Messeinrichtung zu führen: 
 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind techni-
sche Geräte, die in regelmäßigen Abständen kalibriert 
werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Herstel-
ler-Angaben durchzuführen und der Stadt nachzuwei-
sen, um die ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-
Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser Nach-
weis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Ab-
zugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im 
Einzelfall technisch nicht möglich oder dem Gebühren-
pflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis 
durch einen auf seine Kosten eingebauten, ordnungs-
gemäß funktionierenden EU-Wasserzähler zu führen 
(vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 1 MessEV i.V.m. § 34 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 i.V.m. Ziffer 5.5.1 der Anlage 7 zur MessEV). Der 
Wasserzähler muss hiernach alle 6 Jahre geeicht wer-
den oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer 
Konformitätserklärung des Herstellers entsprechend 
den §§ 8 ff. MessEV ersetzt werden. Der Nachweis 
über die ordnungsgemäße Funktion obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, 
findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht 
statt. 

 

 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers 
zur Messung der Wasserschwundmengen technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zu-
mutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis 
durch nachprüfbare Unterlagen zu führen. Aus diesen 
Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus wel-
chen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der 
städtischen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet wer-
den und wie groß diese Wassermengen sind. Die 
nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Stadt eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grund-
stück zurückgehaltenen Wassermengen zu ermögli-
chen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig 
und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend ge-
machten Wasserschwundmengen nicht anerkannt. So-
weit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gut-
achtens bezogen auf seine Wasserschwundmengen 
den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen 
Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und 
vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Stadt abzustim-
men. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebüh-
renpflichtige.  
 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalen-
derjahr durch einen schriftlichen Antrag bis zum 15.01. 
des nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichti-
gen bei der Stadt geltend zu machen. Nach Ablauf die-
ses Datums findet eine Berücksichtigung der Wasser-
schwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt 
der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen Sams-
tag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf 
folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 3,88 

€.  
 
(7) Für industrielle und gewerbliche Abwässer, deren Ablei-

tung oder Reinigung der Stadt erhöhte Kosten verur-
sacht (z. B. Abwässer aus Molkereien, Brauereien 
usw.), ist eine Zusatzgebühr zu zahlen. Die Zusatzge-
bühr wird - soweit nichts anders bestimmt ist - nach 
dem Verhältnis berechnet, in dem die Verschmutzung 
des industriellen oder gewerblichen Abwassers die Ver-
schmutzung von normalem Hausabwasser übersteigt. 
Der Nachweis kann nur durch ein amtliches Gutachten 
eines Fachinstitutes (z. B. des Chemischen Untersu-
chungsamtes des Kreises Paderborn) geführt werden. 
Die Stadt bestimmt den Zeitraum über den sich die Un-
tersuchung erstreckt. Bestätigt sich der Verdacht einer 
höheren Verschmutzung, so trägt die Untersuchungs-
kosten der Anschlussnehmer, anderenfalls die Stadt. 

 
§ 5 

Niederschlagswassergebühr 
 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Nieder-

schlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten 
(bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücks-
fläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebun-
den oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die 
städtische Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht 
leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen ober-
irdisch aufgrund des Gefälles Niederschlagswasser in 
die städtische Abwasseranlage gelangen kann. 
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(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 

Flächen werden im Wege der  Befragung der Eigentü-
mer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt.  Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Stadt auf 
Anforderung die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. 
überbauten) und/oder befestigten sowie in die öffentli-
che Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf sei-
nem Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht).  Ins-
besondere ist er verpflichtet, zu einem von der Stadt 
vorgelegten Lageplan über die bebauten (bzw. über-
bauten) und/oder befestigte sowie abflusswirksamen 
Flächen auf seinem Grundstück Stellung zu nehmen 
und mitzuteilen, ob diese Flächen durch die Stadt zu-
treffend ermittelt wurden. Auf Anforderung der Stadt hat 
der Grundstückseigentümer einen Lageplan oder ande-
re geeignete Unterlagen vorzulegen, aus denen sämtli-
che bebauten (bzw. überbauten)  und/oder befestigten 
Flächen entnommen werden können. Soweit erforder-
lich, kann die Stadt die Vorlage weiterer Unterlagen for-
dern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner Mitwir-
kungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück 
keine geeigneten Angaben/Unterlagen des Grund-
stückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. über-
baute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Flä-
che von der Stadt geschätzt.  Die Datenerhebung, Da-
tenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur ord-
nungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungs-
pflicht der Stadt (z.B. Planung und ausreichende Di-
mensionierung der öffentlichen Kanäle), zur verursa-
chergerechten Abrechnung der Niederschlagswasser-
gebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung 
der Niederschlagswassergebühr. Insoweit hat der 
Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den 
damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung zu dulden. 

 
(3) Flächen mit versickerungsfähigen Oberflächenbelägen 

(z. B. Ökopflaster, Rasengittersteine, Drainpflaster) 
werden mit 60 % bei der Ermittlung der Fläche nach 
Abs. 1 berücksichtigt. 

 
(4) Niederschlagswasser von an die öffentliche Abwasser-

anlage angeschlossenen Flächen, welches vor der Ein-
leitung in den Kanal in Auffangbehälter eingeleitet wird, 
kann für Eigenzwecke auf dem Grundstück als Brauch-
wasser genutzt werden. Die zu diesem Zweck notwen-
dige Hausleitungsanlage muss den jeweils in Betracht 
kommenden Regeln der Technik entsprechen. Die Ver-
antwortlichkeit für die ordnungsgemäße Errichtung und 
den ordnungsgemäßen Betrieb derartiger Brauchwas-
seranlagen trägt der jeweilige Betreiber. Werden auf 
dem Grundstück entsprechende Anlagen betrieben, aus 
denen Schmutzwasser anfällt (z. B. durch Verwendung 
als Wasch- oder Toilettenspülwasser) und der öffentli-
chen Abwasseranlage zugeführt wird, wird hierfür eine 
Schmutzwassergebühr erhoben. Die Wassermenge ist 
von dem Gebührenpflichtigen durch Messung nachzu-
weisen. Für die anfallenden, der öffentlichen Abwas-
seranlage zugeleiteten Schmutzwassermengen (z. B. 
durch Verwendung als Wasch- oder Toilettenspülwas-
ser) reduziert sich die für die Erhebung der Nieder-
schlagswassergebühr maßgebliche Fläche, von der das 
Oberflächenwasser in die Anlage gelangt um 75 %, 
wenn das Fassungsvolumen der Anlage mindestens 30 
Liter je m² angeschlossener Fläche beträgt und die An-
lage ein Mindestrückhaltevolumen von 4 m³ hat.  
 
 

 
In Regentonnen oder Zisternen aufgefangenes Nieder-
schlagswasser zur Bewässerung des Gartens etc. wird 
bei der Flächenermittlung nicht in Abzug gebracht. 

 
(5) Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Flä-

che verändert, so hat der Grundstückseigentümer dies 
der Stadt innerhalb eines Monates nach Abschluss der 
Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige 
gilt § 5 Abs. 2 entsprechend. Die veränderte Größe der 
bebauten und/oder befestigten Fläche wird mit dem 1. 
Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Ände-
rungsanzeige durch den Gebührenpflichtigen der Stadt 
zugegangen ist.  

 
(6) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter 

und/oder befestigter Fläche jährlich 0,40 €. 
 

§ 6 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der 

auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des 
Anschlusses folgt. Erhebungszeitraum ist das Kalender-
jahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht während 
eines Kalenderjahres der entsprechende Restteil des 
Jahres. 

 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung 

bereits bestehen, beginnt die Gebührenpflicht nach die-
ser Satzung mit deren Inkrafttreten. 

 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des An-

schlusses an die Abwasseranlage. Endet die Gebüh-
renpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in 
dem die Veränderung erfolgt. 

 
§ 7 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtige sind 
 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein   
    Erbbaurecht bestellt ist, auch der  
    Erbbauberechtigte, 
 
b) der Nießbraucher oder derjenige, der  
    ansonsten zur Nutzung des Grundstücks  
    dinglich berechtigt ist,  
 
 c) der Straßenbaulastträger für die  
     Straßenoberflächenentwässerung.  

 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuld-
ner.  

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grund-

stückseigentümer vom Beginn des Monats an gebüh-
renpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung im 
Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt 
dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nutzungswechsel 
hat der bisherige Gebührenpflichtige der Stadt inner-
halb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich 
mitzuteilen.  
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(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung 

der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen so-
wie der Stadt die erforderlichen Daten und Unterlagen 
zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauf-
tragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Be-
messungsgrundlage festzustellen oder zu überprüfen.   

 
§ 8 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Be-

kanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebüh-
ren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben 
werden. 

 
(2) Die Abrechnung der Gebühren erfolgt einmal jährlich, 

und zwar zum Jahresbeginn für das abgelaufene Ka-
lenderjahr.  Die Ablesung der Zähler / der Zählereinrich-
tungen erfolgt einmal jährlich zum Ende des Kalender-
jahres. Soweit erforderlich, kann sich die Stadt bei der 
Zählerablesung der Mitarbeit der Gebührenpflichtigen 
bedienen. 

 
(3) Für Gebührenpflichtige mit wahrscheinlich mehr als 

1.000 cbm Einleitungsmenge pro Jahr erfolgt die Ab-
rechnung vierteljährlich. 

 
§ 9 

Vorausleistungen 
 
(1) Die Stadt erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. 

jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vo-
rausleistungen auf die Jahres-Schmutzwassergebühr in 
Höhe von ¼ der Schmutzwassermenge, die sich aus 
der Abrechnung des Vorjahres ergibt.  Ist eine solche 
Berechnung nicht möglich, bemessen sich die Ab-
schlagszahlungen und Teilzahlungen nach dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Haushalte oder 
Betriebe. Die Stadt erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. 
und 15.11. jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG 
NRW Vorausleistungen auf die Jahres-
Niederschlagswassergebühr in Höhe von ¼ der bebau-
ten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie ab-
flusswirksamen Flächen, die sich aus der Abrechnung 
des Vorjahres ergibt. 

 
(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz 

für das jeweilige Kalenderjahr. 
 
(3) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Ka-

lenderjahres. Die Endabrechnung und endgültige Fest-
setzung erfolgt im darauf folgenden Kalenderjahr durch 
Bescheid. 

 
(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Voraus-

leistungen bemessen wurden, so wird der übersteigen-
de Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Voraus-
leistungen zu gering bemessen, wird der fehlende Be-
trag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Been-
digung des Benutzungsverhältnisses werden zu viel 
gezahlte Vorausleistungen erstattet. Die auf einen zu-
rückliegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Ab-
rechnungsbeträge sowie die sich aus der Abrechnung 
der Vorausleistungen ergebenden Nachzahlungsbeträ-
ge sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig. 

 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Ge-
bühren und Vorauszahlungen der Hilfe eines von ihr beauf-
tragten Dritten zu bedienen. 
 

§ 11 
Kanalanschlussbeitrag 

 
(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die 

Herstellung der städtischen Abwasseranlage erhebt die 
Stadt einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 
Abs.4 Satz 3 KAG NRW), soweit er nicht nach § 8 Abs. 
4 Satz 4 KAG von der Stadt zu tragen ist. 

 
(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für 

die Möglichkeit der Inanspruchnahme der städtischen 
Abwasseranlage und den hierdurch gebotenen wirt-
schaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalan-
schlussbeiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der 
Stadt für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung 
der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf 

dem Grundstück. 
 

§ 12 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn fol-

gende Voraussetzungen erfüllt sind: 
1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage  
    tatsächlich und rechtlich angeschlossen werden   
    können,   
2. für das Grundstück muss nach der  
    Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht  
          bestehen und   
3. für das Grundstück muss 
          a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung  
              festgesetzt sein (z. B. durch               
              Bebauungsplan), so dass es bebaut oder  
              gewerblich genutzt werden darf oder 
         b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder  
             gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist (z. B.   
             im unbeplanten Innenbereich nach § 34   
             BauGB), muss das Grundstück nach der   
             Verkehrsauffassung Bauland sein und nach   
             der geordneten, städtebaulichen Entwicklung   
             der Stadt zur Bebauung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich 

angeschlossen (z. B. im Außenbereich nach § 35 
BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, 
wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch 

Grundstücke, die im Rahmen der Niederschlagswas-
serbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere 
der Fall, wenn Niederschlagswasser von Grundstücken 
oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbindung in die 
städtische Abwasseranlage (z. B. in ein von der Stadt 
betriebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 
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(4) Grundstück im Sinne der beitragsrechtlichen Bestim-

mungen dieser Satzung ist unabhängig von der Eintra-
gung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder 
demselben Grundstückseigentümer gehörende Teil der 
Grundfläche, der selbständig baulich oder gewerblich 
genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann.    

 
§ 13 

Beitragsmaßstab 
 
(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. 

Diese ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücks-
fläche mit dem Veranlagungsfaktor. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungs-
plans die tatsächliche Grundstücksfläche, 

 
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d. h. bei 

Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 
BauGB) und im Außenbereich (§ 35 BauGB): die 
tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe 
von 40 m von der Grundstücksgrenze, die der Er-
schließungsstraße zugewandt ist, die das Grund-
stück wegemäßig erschließt (Tiefenbegrenzung). 
Bei Grundstücken, die nicht an eine Erschließungs-
straße unmittelbar angrenzen, wird die Fläche von 
der zu der Erschließungsstraße liegenden Grund-
stücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m   zugrunde 
gelegt. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nut-
zung über diese Tiefenbegrenzung hinaus, so ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere 
Grenze der baulichen Nutzung bestimmt wird, die 
einen Entwässerungsbedarf nach sich zieht. Grund-
stücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbin-
dung zur Straße herstellen, bleiben bei der Bestim-
mung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 

 
(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücks-

fläche mit einem Veranlagungsfaktor vervielfacht, der 
im Einzelnen beträgt: 

 
a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit:  1,0 
 
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit: 1,25 
 
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:  1,5 
 
d) bei vier- und fünfgeschossiger   
              Bebaubarkeit:       
 1,75 
 
e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:   
   
 2,0. 
 
(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebau-

ungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- 
und Baumassenzahl oder nur die zulässige Höhe der 
Bauwerke und keine höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse aus, so gilt als Geschosszahl die Höhe des 
Bauwerks geteilt durch 2,8  wobei Bruchzahlen auf volle 
Zahlen abgerundet oder aufgerundet werden. Ist im 
Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder 
vorhanden und geduldet, so ist diese zugrunde zu le 

 
gen. Die gilt entsprechend, wenn ein Bebauungsplan 
sich in der Aufstellung befindet und den Verfahrens-
stand im Sinne des § 33 Bundesbaugesetz (BauG) er-
reicht hat. 

 
(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die 

im Bebauungsplan keine Festsetzungen nach § 13 Abs. 
4 dieser Satzung enthalten sind, ist maßgebend: 

 
a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsäch-

lich vorhandenen Geschosse. 
 

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken 
die Zahl der auf den   
Grundstücken der näheren Umgebung überwie-
gend vorhandenen Geschosse.  

 
(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 

gebaut werden dürfen, gelten als eingeschossig bebau-
bare Grundstücke. 

 
(7) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des 

Bauwerks nicht feststellbar, werden je angefangene 
2,80 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss ge-
rechnet. 

 
(8) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in 

Abs. 3 genannten Nutzungsfaktoren um je 0,3 erhöht. 
Dieses gilt auch, wenn Gebiete nicht in einem Bebau-
ungsplan festgesetzt, aber aufgrund der vorhandenen 
Bebauung und sonstigen Nutzung als Kerngebiete, 
Gewerbegebiete oder Industriegebiete anzusehen sind 
oder wenn eine solche Nutzung aufgrund der in der 
Umgebung vorhandenen Nutzung zulässig wäre. 

 
§ 14 

Beitragssatz 
 
(1) Der Beitrag beträgt 10,47 € je Quadratmeter (m²) Ver-

anlagungsfläche. 
 
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit 

des Vollanschlusses, so wird ein Teilbetrag erhoben.   
 

Dieser beträgt: 
 
a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 6,94 
€ je Quadratmeter (m²)  
            Veranlagungsfläche. 
 
b) bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 
3,53 € je Quadratmeter (m²)   
            Veranlagungsfläche. 

 
(3) Solange bei einzelnen Grundstücken oder in einzelnen 

Ortslagen vor Einleitung der Abwässer in die Abwas-
seranlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehand-
lung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt wird, 
ermäßigt sich der Anschlussbeitrag um 50 v. H. Satz 1 
gilt nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonsti-
gen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbe-
handlung lediglich verlangt wird, um die Abwässer in 
einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die 
Zulässigkeit der Einleitung in die Abwasseranlage ist (§ 
4 Abs. 1 Satz 2 der Entwässerungssatzung). 
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(4) Entfallen die in Abs. 2 und 3 bezeichneten Beschrän-

kungen der Benutzungsmöglichkeit, so ist der Restbe-
trag nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitrags-
satz zu zahlen. 

 
§ 15 

Entstehen der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an 

die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden 
kann. 

 
(2) Im Falle des § 12 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit 

dem Anschluss. In den Fällen des § 13 Abs. 2 und des 
§ 16 Abs. 2 und 3 entsteht die Beitragspflicht für den 
Restbetrag, sobald die Beschränkungen der Nut-
zungsmöglichkeit bzw. die Notwendigkeit der Vorklä-
rung oder Vorbehandlung entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieser Satzung bereits an die Abwasseranlage ange-
schlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbei-

tragspflicht, wenn für den Anschluss des Grundstücks 
bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschlussbei-
trag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehen-
der Anspruch erlassen wurde oder verjährt ist. 

 
§ 16 

Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse 
 
(1)   Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung,    
       Veränderung und Beseitigung des            
       Grundstücksanschlusses an die Abwasseranlage    
       (Niederschlag- und Schmutzwasser) von der  
       Straßenleitung bis zur Grundstücksgrenze wird durch   
       den Anschlussbeitrag dieser Satzung abgegolten. 
 
(2) Ist die Anschlussbeitragspflicht für ein Grundstück   
     bereits aufgrund einer früheren Ortssatzung entstanden,   
     eine Grundstücksanschlussleitung von der  
     Straßenleitung bis zur Grundstücksgrenze jedoch nicht   
     hergestellt bzw. der Aufwand für eine         
     Grundstücksanschlussleitung vom  
     Grundstückseigentümer noch nicht ersetzt, so ist  
      in diesem Falle der der Stadt -Abwasserwerk-   
      entstandenen bzw. noch entstehende  
      Aufwand für die Herstellung derselben in der  
      tatsächlichen Höhe zu ersetzen. Das  
      gleiche gilt, wenn ein Grundstück auf Antrag zwei oder  
      mehrere Anschlüsse erhält, für den zweiten und jeden  
      weiteren Anschluss sowie für den Fall, dass nach der  
      Schaffung eines Teilgrundstücks für dieses neue  
      Grundstück ein weiterer Anschluss geschaffen wird. 
 
(3) Verläuft in den Fällen des Abs. 2 die Abwasserleitung  
      nicht in der Mitte der Straße, so wird den tatsächlichen    
      Kosten ein Betrag zugeschlagen oder abgezogen, der  
      sich aus der kostenmäßigen Differenz zwischen  
      tatsächlichem Verlauf der Abwasserleitung und einem  
      in  
      der Mitte der Straße angenommenen Verlauf ergibt. 
 
(4) Der Ersatzanspruch nach Abs. 2 entsteht mit der  
     endgültigen Herstellung (Fertigstellung) der  
     Anschlussleitung. Für noch unbebaute Grundstücke  

 
     entsteht der Ersatzanspruch mit Eintritt des  
     Anschlusszwanges, d.h. in der Regel, mit der  
     Bebauung.  
 
(5) Erhalten in den Fällen des Abs. 2 mehrere Grundstücke   
     eine gemeinsame Anschlussleitung, so ist für Teile der   
     Anschlussleitung, die ausschließlich einem der           
     beteiligten Grundstücke dienen, allein der Eigentümer  
     bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstücks  
            ersatzpflichtig. Soweit die Anschlussleitung   
             mehreren Grundstücken gemeinsam dient, sind die  
             Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der  
             beteiligten  
             Grundstücke zu dem Anteil ersatzpflichtig, der dem  
             Verhältnis der Fläche des betreffenden  
             Grundstücks  
             zur Gesamtfläche der beteiligten Grundstücke  
             entspricht. 
 

§ 17 
Beitrags- und Kostenersatzpflichtiger 

 
(1) Beitrags- und Kostenersatzpflichtig ist, wer im Zeitpunkt 

der Bekanntgabe des Beitrags- und Kostenersatzbe-
scheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitrags- und Kostenersatzpflichtige haften als 

Gesamtschuldner. 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitrags- und Kostenersatzschuld 

 
(1) Der Beitrag und Kostenersatz wird einen Monat nach 

Bekanntgabe des Beitrags- und Kostenersatzbeschei-
des fällig. 

 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitrags- und Kos-

tenersatzbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 Nr. 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wir-
kung und entbinden deshalb nicht von der Pflicht zur 
fristgerechten Zahlung. 

 
§ 19 

Auskunftspflichten 
 
(1) Die Beitrags-, Kostenersatz- und Gebührenpflichtigen 

haben alle für die Berechnung der Beiträge und Gebüh-
ren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten 
und Unterlagen zu überlassen. Sie haben zu dulden, 
dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, 
um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu 
überprüfen.  

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus 

sonstigen Gründen nicht zu erlangen, so kann die Stadt 
die für die Berechnung maßgebenden Merkmale unter 
Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen 
oder durch einen anerkannten Sachverständigen auf 
Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen 
lassen. 
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§ 20 

Billigkeits- und Härtefallregelung 
 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Ein-
zelfall besondere, insbesondere nicht beabsichtigte Härten, 
so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwassergebühren 
und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschla-
gen oder erlassen werden.  
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei 
Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung richtet sich nach 
den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
NRW. 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich 
nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. Gleichzeitig 

treten die Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
vom 15. April 1987 und die Beitragssatzung zur Ent-
wässerungssatzung vom 15.04.1987 außer Kraft. 

 
(2) Abweichend von Abs. 1 treten die gebührenrechtlichen 

Regelungen dieser Satzung (§§ 1 bis 9) rückwirkend 
zum 01.01.2015 in Kraft, soweit sie die getrennte Erhe-
bung von Schmutz- und Niederschlagswassergebühren 
betreffen und ersetzen insoweit die entsprechenden 
gebührenrechtlichen Regelungen der Gebührensatzung 
der Stadt Horn-Bad Meinberg. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Abwas-
sergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz 
für Grundstücksanschlüsse in der Stadt Horn-Bad Mein-
berg wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
 
 
 
 
 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 11.12.2015 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Rother 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
609 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von  Kosten und Gebühren in der 
Stadt Horn-Bad Meinberg bei Einsätzen der 
Freiwilligen Feuerwehr vom 11.12.2015 

 
Auf Grund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Absatz 1 Buchstabe f 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.02.2015 (GV NW S. 208) und des § 41 Absatz 4 Satz 1 
des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 
(FSHG) vom 10.02.1998 (GV NW S. 122) hat der Rat der 
Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung am 10.12.2015 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 3 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(2) Ausgenommen davon sind Einsätze nach § 1 Abs. 2, 
soweit sie das Kurgastzentrum Bad Meinberg betreffen, 
und Einsätze nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 und 7 der Satzung. Für 
diese Einsätze wird abweichend von der Berechnung nach 
Abs. 1 jeweils eine Pauschale nach Maßgabe des anlie-
genden Tarifs berechnet. 
 

§ 2 
 
Der Tarif wird wie folgt neu gefasst: 
 

Tarif 
gemäß der §§ 4 bis 6 der Satzung über die Erhebung 

von Kosten und Gebühren in der Stadt Horn-Bad Mein-
berg bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr 

vom 11.12.2015 
 
I. Persönliche Leistung  
 
Einsatz je Feuerwehrmann und Stunde 24,00 € 
 
II. Sächliche Leistungen  
1. Benutzung aller Fahrzeuge einschließlich feuerwehr-

technischer Beladung ohne Fahrer 
je Fahrzeug und Stunde  
a) MTF    50,88  € 
b) RW/TLF/HLF   56,55  € 
c) Drehleiter    57,22  € 
d) SW    64,81  € 
e) ELW    44,84  € 
f) GW/TSF/LF    58,77  € 
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2. Sauerstoff, Pressluft, Schaummittel, Löschpulver, Fil-

tereinsätze, Bindemittel, Kunststoffplanen, Säcke und 
sonstige Verbrauchsmittel werden zu Tagespreisen ge-
sondert berechnet. 

3. Für Brandsicherheitswachen nach § 1 Abs. 2 
im Kurgastzentrum Bad Meinberg 160,00 € 

4. Für Einsätze nach § 2 Abs. 2, Nr. 6 und 7 
     360,00 € 

5. Material für jede aufgebaute Ölsperre 
(außer Bindemittel); täglich pauschal   10,00 € 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 3. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von  Kosten und Gebühren in der Stadt 
Horn-Bad Meinberg bei Einsätzen der Freiwilligen Feuer-
wehr  wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 11.12.2015 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Rother 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
610 Öffentliche Auslegung des Entwurfes der 

Haushaltssatzung der Stadt Horn-Bad Mein-
berg für das Haushaltsjahr 2016 

 
Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Entwurf der Haus-
haltssatzung der Stadt Horn-Bad Meinberg für das Haus-
haltsjahr 2016 samt Anlagen in der Zeit ab dem 28.12.2015 
für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rathaus, Markt-
platz 4, 32805 Horn-Bad Meinberg, Fachbereich 1 – Zent-
rale Dienste, Zimmer 12, während der allgemeinen Öff-
nungszeiten (montags dienstags, donnerstags und freitags 
8.30 - 12.00 Uhr, mittwochs 7.30- 12.30 Uhr, donnerstags 
14.00 -17.30 Uhr) öffentlich ausliegt. Das Beratungsverfah-
ren endet voraussichtlich am 04.02.2016 mit dem Be-
schluss der Haushaltssatzung. 
 
Unter der Adresse www.horn-badmeinberg.de/Rat und 
Verwaltung/Haushaltsbuch, steht der Entwurf der Haus-
haltssatzung zur Einsicht und zum Download im Internet 
zur Verfügung. 
 
Einwohner oder Abgabenpflichtige können innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung gegen den 
Entwurf Einwendungen erheben. Die Einwendungen sind 
bei mir, Fachbereich 1 (Zentrale Dienste, Rathaus, Zimmer 
12), zu erheben. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung wird zusätz-
lich zur Veröffentlichung im Kreisblatt – Amtsblatt des Krei-
ses Lippe und seiner Städte und Gemeinden auf der Inter-
netseite der Stadt Horn-Bad Meinberg unter der Adresse 
www.horn-badmeinberg.de/Rat und Verwaltung/ Haus-
haltsbuch, zur Kenntnisnahme bereitgestellt. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 11.12.2015 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg  
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
 
 
gez. Barz 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
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Gemeinde Kalletal 
 
611 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Kalletal Ausweisung von Konzentra-
tionszonen für Windenergieanlagen 

 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 
(2) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 
29.10.2015 folgenden Beschluss gefasst: 
 
"Der Rat beschließt, den Entwurf der 1. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Ge-meinde Kalletal - Ausweisung 
von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen - gemäß 
§ 3 (2) BauGB öffentlich auszulegen und die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
zu benachrichtigen."  
 
Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung, die Be-
gründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen werden öffentlich aus-
gelegt. 
 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung 
des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Konzent-
rationszonen für Windenergieanlagen wird durchgeführt  in 
der Zeit  
 

vom 11.01.2016 bis einschließlich 12.02.2016 
 
Die Entwurfsunterlagen liegen während der allgemeinen 
Dienststunden (Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.30 
Uhr, Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Technischen 
Rathaus der Gemeinde Kalletal, Fachbereich Planen und 
Bauen, Herforder Str. 11 (Informationstafel im Erdge-
schoss, Flur) in  32689 Kalletal-Hohenhausen zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. Zusätzlich können die Plan-
unterlagen im Internet auf der Homepage der Gemeinde 
Kalletal unter  www.kalletal.de  Rubrik  "Windkraft" einge-
sehen werden. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind ver-
fügbar: 
 
die hinsichtlich der 1. FNP-Änderung verfügbaren umwelt-
bezogenen Informationen finden sich in 
- der Begründung mit darin enthaltenem Umweltbericht 
- WWK – Weil-Suntrup – Winterkamp – Knopp Partner-

schaft für Umweltplanung: Windenergie in Kalletal. 
Faunistisches Gutachten zur Ableitung von Konzentrati-
onszonen für Windenergieanlagen in Kalletal. Warendorf, 
14.10.2013 (Anhang 1 der Begründung) 

- WWK – Weil-Suntrup – Winterkamp – Knopp Partner-
schaft für Umweltplanung: Standortkonzept für Wind-
energieanlagen in Kalletal – Überarbeitung der Untersu-
chung zur Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen in Kalletal. Warendorf, 11.02.2014 
(Anhang 2 der Begründung) 

- WWK – Weil-Suntrup – Winterkamp – Knopp Partner-
schaft für Umweltplanung: Untersuchung zur Verände-
rung des Standortkonzeptes für die Ausweisung von 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen in Kalletal. 
Warendorf, 28.04.2015 (Anhang 3 der Begründung) 
 
 

 
- WWK – Weil-Suntrup – Winterkamp – Knopp Partner-

schaft für Umweltplanung: Untersuchung zur zweiten 
Veränderung des Standortkonzeptes für die Ausweisung 
von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen in Kal-
letal. Warendorf, 08.09.2015 (Anhang 4 der Begründung) 

- Stellungnahme Kreis Lippe im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB vom 04.07.2014 

- Stellungnahme Lippischer Heimatbund, BUND und NABU 
Lippe im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 
(1) BauGB vom 16.06.2014 

- Stellungnahme LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und 
Baukultur in Westfalen im Rahmen der frühzeitigen Betei-
ligung gem. § 4 (1) BauGB vom 17.06.2014 

- Stellungnahme LWL-Archäologie für Westfalen im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB 
vom 18.06.2014 

- Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Fachbehördliche Anregungen 
- Geo-Infometric: Stellungnahme zum Einzugsgebiet der 

Förderbrunnen Talle 2 und Hellberg. Im Auftrag der Ge-
meinde Kalletal. Hildesheim 1995 

 
Diese Unterlagen enthalten die folgenden Arten umweltbe-
zogener Informationen: 
- Derzeitiger Umweltzustand und Entwicklung des Um-

weltzustands bei Durchführung der Planung nach den 
Schutzgütern Boden (Überbauung), Wasser (Schutz-
vorrichtungen bei evtl. Störfällen der Windenergieanla-
gen), Klima / Luft (Reduzierung der Windgeschwindig-
keit im Nachlaufbereich der Windenergieanlagen und 
Luftverwirbelungen), Arten und Lebensgemeinschaften 
(in erster Linie Vögel, Fledermäuse), Landschaftsbild 
(Veränderung der Proportionen des Landschaftsbildes 
in unmittelbarer Nachbarschaft der Windenergieanlagen 
und Fernwirkung), Mensch und Gesundheit (Schall- und 
Schattenschlagimmissionen, Lichteffekte, optische Wir-
kungen durch die Anlagen), Kultur- und Sachgüter (es 
ist nicht ausgeschlossen, dass bei Bodeneingriffen Bo-
dendenkmäler entdeckt werden; 

- Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern; 
- Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 

Ausgleich nachteiliger Auswirkungen; 
- Umweltwirkungen geprüfter Planungsalternativen; 
- Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswir-

kungen; 
- Artenschutzrechtliche Auswirkungen der Windenergie-

anlagen auf Vögel und Fledermäuse 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der Gemeinde Kalletal – Der Bürgermeister, Postfach 
1144, 32684 Kalletal schriftlich oder zur Niederschrift im 
Technischen Rathaus der Gemeinde Kalletal, Herforder 
Str. 11, 32689 Kalletal – Hohenhausen abgegeben werden. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 i. V. mit § 4a Abs. 
6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können. Es wird darauf hingewie-
sen, dass gem. § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ein 
Antrag unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wur-
den, aber hätten geltend gemacht werden können.  
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Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Auswei-
sung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen 
umfasst das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Kal-
letal. Die Lage des Plangebietes ist aus dem in dieser Be-
kanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Beschluss zur 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes vom 29.10.2015 sowie die öffentliche Aus-
legung werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der 
Wortlaut des bekanntgemachten Beschlusses stimmt mit 
dem Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal überein. 
Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungs-
verordnung verfahren. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Kalletal, den 14.12.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
Mario Hecker 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
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612 Herstellung eines Gewässers im Rahmen des 

Kiesabbaus in der Gemarkung Möllenbeck 
 
Die Firma Kieswerk Pampel GmbH & Co. KG hat beim 
Landkreis Schaumburg gemäß § 68 des Wasserhaushalts-
gesetzes die Planfeststellung mit integrierter Umweltver-
träglichkeitsprüfung für die Erweiterung des Kiesabbaus 
verbunden mit der Herstellung eines Gewässers in den 
Gemarkungen Möllenbeck, Flur 3 und Stemmen, Flur 1, 
beantragt. 
 
Die Planunterlagen liegen in der Zeit vom 04.01.2016 bis 
05.02.2016 zur allgemeinen Einsicht aus, und zwar bei der  
 

Gemeinde Kalletal, Bürgerbüro, Rintelner Straße 3, 
32689 Kalletal 

während der allgemeinen Dienststunden 
Montag bis Freitag  08:00 bis 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 bis 18:00 Uhr 

 
Die Antragsunterlagen können im o. g. Auslegungszeit-
raum auch auf der Internetseite des Landkreises Schaum-
burg eingesehen werden 
(www.Schaumburg.de/umweltinformationen). 
 
Es wird auf Folgendes hingewiesen: 
 
• Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 

werden, kann bis 2 Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist, also bis 19.02.2016, bei der Auslegungsstel-
le oder beim Landkreis Schaumburg, Jahnstr. 20, 
31655 Stadthagen schriftlich oder zur Niederschrift 
Einwendungen erheben. Vereinigungen, die aufgrund 
einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften 
befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsge-
richtsordnung gegen einen Planfeststellungsbeschluss 
einzulegen, können innerhalb der Frist nach Satz 1 
Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. Mit Ablauf der 
Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlos-
sen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen. 

• Personen oder Vereinigungen, die Einwendungen oder 
Stellungnahmen vorgebracht haben, können von dem 
Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 Benachrichti-
gungen vorzunehmen sind. Zudem kann in diesem Fall 
auch die Zustellung der Entscheidung über die Einwen-
dungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Bei Ausbleiben eines Beteiligten zum Erörterungstermin 

kann ohne ihn verhandelt werden. 
• Bei Einwendungen von mehr als 50 Personen auf Un-

terschriftenlisten oder in Form vervielfältigter gleich lau-
tender Texte (gleichförmige Eingaben) gilt derjenige 
Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, 
der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner 
Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht als 
Bevollmächtigter bestellt ist. Vertreter kann nur eine na-
türliche Person sein. Bei gleichförmigen Eingaben, die 
die Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten, oder dem Er-
fordernis nach Satz 2 nicht entsprechen, können unbe-
rücksichtigt bleiben.  
Ferner können gleichförmige Eingaben insoweit unbe-
rücksichtigt bleiben, als die Unterzeichner ihren Namen 
oder Anschrift nicht oder nur unleserlich angegeben 
haben. 

• Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen entstehen-
de Kosten können nicht erstattet werden. 

Kr.Bl.Lippe 28.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


